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Teil I: Grundprinzipien der Haftung CIM-SMGS

1. Voraussetzungen und Umfang der Haftung
a) CIM und SMGS sehen eine vertragliche Haftung vor; jede ausservertragliche 

Haftung wird nicht geregelt.

b) CIM und SMGS sehen eine kausale Haftung vor
  − für gänzlichen oder teilweisen Verlust,
  − für Beschädigung und
  − für Lieferfristüberschreitung.

c) CIM und SMGS sehen vergleichbare Haftungsbefreiungsgründe vor. SMGS 
regelt Fälle, in denen die Haftung der Eisenbahn a priori ausgeschlossen ist.

d) CIM und SMGS sehen vergleichbare Bestimmungen zur Regelung der Be-
weislast vor, vorbehaltlich einzelner Fälle.

e) Haftung für Verlust und Beschädigung:
  − CIM – beschränkt die Haftung auf einen Höchstbetrag von 17 SZR/kg, aus-

genommen Fälle des Verlustes oder der Beschädigung von den auf eigenen 
Rädern rollenden und als Beförderungsgut aufgegebenen Eisenbahnfahr-
zeugen sowie bei unbewusster Leichtfertigkeit.

  − SMGS – beschränkt die Höhe der zu erhebenden Summe auf den Wert des 
Gutes.

f) Haftung bei Lieferfristüberschreitung
  − CIM – beschränkt die Haftungssumme auf das Vierfache der Fracht.
  − SMGS – beschränkt die Haftungssumme in Abstufungen bis auf 30% der 

Fracht.

g) CUV und SMGS sehen eine Verschuldenshaftung für Schäden am Wagen 
vor.

  − CUV – bezüglich aller Wagen.
  − SMGS – für Privat- und vermietete Eisenbahngüterwagen.

h) Haftungserweiterungen
  − CIM – kann die Haftung des Beförderers zugunsten der Kunden vertraglich 

erweitert werden.
  − SMGS – keine Möglichkeit, die Haftung der Eisenbahn zu erweitern.

i) CIM und SMGS sehen vergleichbare Entschädigungssummen vor.

j) CIM kennt einzig das Modell eines „ausführenden Beförderers“.

2. Besondere Haftungstatbestände
a) CIM und SMGS sehen vergleichbare Haftung für Verladung vor.

b) CIM und SMGS sehen vergleichbare Haftung für mangelhafte Verpackung 
vor.

c) CIM und SMGS sehen vergleichbare Haftung für fehlende Begleitpapiere vor.

d) CIM und SMGS sehen eine Entschädigung für Verlust oder Beschädigung 
der UTI (Unité de Transport Intermodal) nach dem Wert bzw. des Preises der 
UTI vor.
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3. Verfahrensrechtliche Bestimmungen
a) SMGS sieht eine Reklamation als zwingende Voraussetzung für die

Einreichung einer Klage vor.

b) CIM und SMGS sehen vergleichbare aktiv-passiv Legitimation vor:
Absender – Versandbahn / Empfänger – Bestimmungsbahn.

c) CIM – erlöschen grundsätzlich die Ansprüche mit der vorbehaltlosen
Annahme des Gutes; SMGS – durch Nichteinreichung der Reklama-
tion.

d) SMGS – nur Originaldokumente erforderlich; CIM – auch Kopien
zulässig.

e) CIM und SMGS sehen unterschiedliche Verjährungsfristen vor.

f) CIM und SMGS sehen für den Gerichtsstand unterschiedliche 
Anknüpfungen vor.

4. Rückgriff zwischen den Beförderern (Eisenbahnen)
a) CIM und SMGS sehen vergleichbare Bestimmungen zur solidarischen

Haftung zwischen den Beförderern (Eisenbahnen) vor.

b) Streitfälle zwischen den SMGS-Bahnen werden gemäss Vereinba-
rungen entweder bei den Reklamationskonferenzen oder bei den
Tarifbesprechungen durch Verhandlungen gelöst.

c) Gemäss CIM steht den Beförderern die Möglichkeit offen, untereinan-
der Vereinbarungen zu treffen (z.B. AIM für die Mitglieder des CIT).

II. Vergleichstabelle zur Haftung CIM-SMGS
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Haftungsbestimmungen CIM 

Artikel 5
Zwingendes Recht

Soweit diese Einheitlichen Rechts-
vorschriften es nicht ausdrücklich 
zulassen, ist jede Vereinbarung, die 
unmittelbar oder mittelbar von die-
sen Einheitlichen Rechtsvorschriften 
abweicht, nichtig und ohne Rechtswir-
kung. Die Nichtigkeit solcher Verein-
barungen hat nicht die Nichtigkeit der 
übrigen Bestimmungen des Beför-
derungsvertrages zur Folge. Dessen 
ungeachtet kann ein Beförderer seine 
Haftung und seine Verpflichtungen nach 
diesen Einheitlichen Rechtsvorschriften 
erweitern.

Artikel 15
Erfüllung verwaltungsbehördlicher 

Vorschriften

§ 3  Der Beförderer haftet für die Folgen 
des Verlustes oder der unrichtigen 
Verwendung der im Frachtbrief bezeich-
neten und diesem beigegebenen oder 
dem Beförderer ausgehändigten Urkun-
den, es sei denn, dass der Verlust oder 
der durch die unrichtige Verwendung 
dieser Urkunden verursachte Schaden 
auf Umständen beruht, die der Beförde-
rer nicht vermeiden und deren Folgen er 
nicht abwenden konnte. Er hat jedoch 
keinen höheren Schadenersatz zu leis-
ten als bei Verlust des Gutes.

Haftungsbestimmungen SMGS 

Artikel 2
Anwendung des Abkommens

§ 1 2)  Dieses Abkommen ist für die Ei-
senbahnen sowie für die Absender und 
Empfänger verbindlich, unabhängig von 
der Staatsangehörigkeit der Partner des 
Frachtvertrags.

Artikel 23
Umfang der Haftung

§ 2 Die Eisenbahn hat in jedem Fall 
ihrer Haftung keinen höheren Ersatz als 
bei gänzlichem Verlust des Gutes zu 
leisten.

Artikel 25
Höhe der Entschädigung bei gänz-
lichem oder teilweisem Verlust des 

Gutes

§ 3 Für die dem Absender oder dem 
Empfänger entstehenden Kosten und 
Verluste, die sich nicht aus dem Fracht-
vertrag ergeben, wird von der Eisen-
bahn kein Ersatz geleistet.

Artikel 26
Höhe der Entschädigung bei Beschä-
digung, Verderb oder einer anderen 

Qualitätsminderung des Gutes

§ 5 Für die dem Absender oder Emp-
fänger entstehenden Kosten und Verlus-
te, die sich nicht aus dem Frachtvertrag 
ergeben, wird von der Eisenbahn kein 
Ersatz geleistet.

Kommentare

CIM und SMGS sehen eine vertragliche 
Haftung vor; jede ausservertragliche 
Haftung wird nicht geregelt

CIM sowie SMGS begrenzen die Haf-
tung auf den direkten Schäden, jedoch:
– CIM sieht einen Höchstbetrag pro Kilo 

17 SZR vor (Art. 30 § 2 CIM). Ausge-
nommen: eines auf eigenen Rädern 
rollenden und als Beförderungsgut 
aufgegebenen Eisenbahnfahrzeuges, 
einer intermodalen Transporteinheit 
oder ihrer Bestandteile die gemäss 
Art. 30 § 3 CIM befördert werden 
sowie bei unbewusster Leichtfertigkeit

– SMGS beschränkt die Höhe der zu 
erhebenden Summe auf den Wert des 
Gutes

Die Haftung des Beförderers kann ge-
mäss CIM vertraglich erweitert werden.

Gemäss SMGS besteht keine Mög-
lichkeit, die Haftung der Eisenbahn zu 
erweitern.

SMGS sieht Fälle eines direkten Scha-
dens vor, bei denen die Haftung der 
Eisenbahn a priori ausgeschlossen ist 
(Art. 23 § 4)

Teil II: VERGLEICHSTABELLE ZUR HAFTUNG CIM-SMG

Zitierweise: Paragraph §; Absatz ); Unterabsatz ()
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Haftungsbestimmungen CIM 

Artikel 8
Haftung für die Angaben im Fracht-

brief

§ 1   Der Absender haftet für alle Kosten 
und Schäden, die dem Beförderer da-
durch entstehen, dass 

a) die Angaben des Absenders 
im Frachtbrief unrichtig, unge-

  nau oder unvollständig sind
oder nicht an der für sie vorge-
sehenen Stelle stehen, oder 

b) der Absender die im RID vorge-
schriebenen Angaben unterlas-
sen hat.

Haftungsbestimmungen SMGS 

Artikel 12
Haftung für die Eintragung im Fracht-

brief, Frachtzuschläge

§ 1  Der Absender haftet für die 
Richtigkeit der von ihm im Fracht-
brief aufgenommenen Angaben und 
Erklärungen. Er trägt alle Folgen, die 
daraus entstehen, dass diese Angaben 
und Erklärungen unrichtig, ungenau, 
unvollständig oder nicht in der für sie 
im Frachtbrief vorgesehenen Spalte 
eingetragen sind.

§ 3  Ein Frachtzuschlag wird bei un-
richtigen, ungenauen oder unvollstän-
digen Angaben oder bei Erklärungen 
im Frachtbrief erhoben, wenn diese zur 
Folge hatten, dass
  1. Gegenstände, die gemäß Artikel 4 

   § 1 Ziffern 1 bis 6 von der Be-
   förderung ausgeschlossen sind, 
   angenommen wurden

  2. Güter, die gemäß Artikel 5 § 7 nur 
   unter besonderen Bedingungen
   zur Beförderung zugelassen sind, 
   ohne Einhaltung der für das
   betreffende Gut vorgeschriebenen 
   Bedingungen angenommen
   wurden

  3.  die Tragfähigkeit bei einem vom 
   Absender beladenen Wagen 
   überschritten wurde (Artikel 9 § 6).

Der Frachtzuschlag gemäß den Ziffern 1 
und 2 dieses Paragraphen wird in Höhe 
der fünffachen Fracht für die Beförde-
rungsstrecke auf der Eisenbahn, bei der 
der Verstoß festgestellt wurde, gemäß 
Artikel 15 erhoben.

Der Frachtzuschlag gemäß Ziff. 3 
dieses Paragraphen wird in Höhe der 
fünffachen Fracht der Übermasse 
für die Beförderungsstrecke auf der 
Eisenbahn, bei der die Übermasse 
festgestellt wurde, gemäß Artikel 15 er-
hoben. Dieser Frachtzuschlag wird nicht 
erhoben, wenn der Absender gemäß 
den bei der Versandbahn geltenden 
Binnenvorschriften das Wiegen des 
beladenen Wagens durch die Eisenbahn 
im Frachtbrief in der Spalte „Besondere 
Erklärungen des Absenders“ beantragt 
hatte.

Die Eisenbahn ist berechtigt, unabhän-
gig vom eventuellen Schadenersatz 
sowie von den anderen vom Absender/
Empfänger gemäß diesem Abkommen 
erhobenen Frachtzuschlägen, die in 
diesem Paragraphen vorgesehenen 
Frachtzuschläge zu erheben.

Kommentare

Gemäss CIM und SMGS ist die Haftung 
für die Angaben in den Frachtbriefen 
vergleichbar

SMGS beinhaltet zusätzliche Haftungs-
gründe für Angaben im Frachtbrief und 
Zahlung von Pönalen

SMGS sieht weitere Angaben gemäss 
Anlage 2 und Art. 5 § 7 und § 9 vor
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Haftungsbestimmungen CIM

Artikel 9
Gefährliche Güter

Hat der Absender die im RID vorge-
schriebenen Angaben unterlassen, so 
kann der Beförderer das Gut jeder-
zeit, wie es die Umstände erfordern, 
ausladen, vernichten oder unschädlich 
machen, ohne dass Ersatz zu leisten 
ist, sofern er nicht bei Übernahme des 
Gutes Kenntnis von seiner gefährlichen 
Beschaffenheit hatte.

Haftungsbestimmungen SMGS

Artikel 5
Gegenstände, die nur unter beson-

deren Bedingungen zur Beförderung 
zugelassen sind

§ 7  Gefährliche Güter werden nur unter 
Einhaltung der in der Anlage 2 festge-
legten Bedingungen zur Beförderung 
zugelassen.

§ 9  Wird während der Ausführung des 
Frachtvertrages festgestellt, dass Güter, 
die in den §§ 1 bis 8 dieses Artikels 
genannt und nur unter besonderen Be-
dingungen zur Beförderung zugelassen 
sind, ohne Einhaltung dieser Bedin-
gungen zur Beförderung angenommen 
wurden, werden sie angehalten und 
gemäß den Bestimmungen des Artikels 
21 behandelt. Sofern der Zustand der 
Verpackung von gefährlichen Gütern 
deren Weiterbeförderung nicht zulässt, 
werden diese Güter angehalten und 
gemäß den inneren Gesetzen und Vor-
schriften des Landes behandelt, in dem 
die Güter angehalten wurden.

Anlage 2
(zu Art. 4 § 1, Art. 5 § 7, Art. 6 § 1, Art. 7 
§ 8, Art. 8 § 4, Art. 9 § 2, Anlage 6 und 

§ 6 der Anlage 8)
Vorschriften für die Beförderung 

gefährlicher Güter

Teil 1.4
1.4.2.1.5  Bei Nichtbeachtung der vor-
geschriebenen Angaben ist der Absen-
der für die daraus entstandenen Folgen 
verantwortlich.

Kommentare

Die Haftungsbestimmungen über die 
Beförderung gefährlicher Güter gemäss 
RID und Anlage 2 SMGS sind gleich

Die Haftungsbestimmungen über die 
Beförderung gefährlicher Güter gemäss 
RID und Anlage 2 SMGS betreffen aus-
schliesslich die technische Verantwor-
tung für die Beförderung gefährlichen 
Güter
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Haftungsbestimmungen CIM 

Artikel 13
Verladen und Entladen des Gutes

§ 2  Wird das Gut vom Absender ver-
laden, so haftet er für alle Folgen der 
mangelhaften Verladung und hat dem 
Beförderer insbesondere den ihm dar-
aus entstandenen Schaden zu ersetzen. 
Der Beförderer hat die mangelhafte 
Verladung nachzuweisen.

Haftungsbestimmungen SMGS

Artikel 9
Verpackung, Kennzeichnung, Verla-

dung, Feststellung der Masse
und der Stückzahl des Gutes, Plom-

bieren der Wagen

§ 4 3) (5) Werden die Güter vom Absen-
der verladen, so haftet er für alle Folgen 
des mangelhaften Verladens, insbeson-
dere hat er der Eisenbahn den daraus 
entstandenen Schaden zu ersetzen.

§ 8 9)  Bei der Beförderung der Güter 
im Transit aus dem am SMGS nicht 
beteiligten Ländern (darunter auch mit 
Umladen in den Seehäfen) können 
Großcontainer, Autolastzüge, Wechsel-
aufbauten, Sattelauflieger und andere, 
zur Weiterbeförderung mit den Plomben 
oder Verriegelungs- und Plombie-
rungseinrichtungen des ursprünglichen 
Absenders angenommen werden.

Kommentare

Die Verantwortung gemäss CIM und 
SMGS ist gleich für die Verladung

CIM und SMGS beinhalten unterschied-
liche Bestimmungen für die Anbringung 
von Verschlüssen

Die Verplombung in SMGS ist verbind-
lich

Für die Anbringung von Verschlüssen 
in CIM ist auch das Handbuch des CIT 
(GTM CIT) massgeblich
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Haftungsbestimmungen CIM 

Artikel 14
Verpackung

Der Absender haftet dem Beförderer für 
alle durch das Fehlen oder die Mangel-
haftigkeit der Verpackung des Gutes 
verursachten Schäden und Kosten, 
es sei denn, dass der Mangel offen-
sichtlich oder dem Beförderer bei der 
Übernahme des Gutes bekannt war 
und er diesbezüglich keine Vorbehalte 
gemacht hat. 

Haftungsbestimmungen SMGS

Artikel 9
Verpackung, Kennzeichnung, Verla-
dung, Feststellung der Masse und 

der Stückzahl des Gutes, Plombieren 
der Wagen

§ 1  Der Absender haftet für alle Fol-
gen des Fehlens oder mangelhaften 
Zustandes der Tara oder Verpackung, 
insbesondere muss er der Eisenbahn 
alle daraus entstandenen Schäden 
ersetzen.

Werden solche Güter ohne Verpackung, 
in schadhafter Verpackung oder in einer 
Verpackung aufgeliefert, die der Be-
schaffenheit des Gutes nicht entspricht 
oder die ein Umladen von Wagen zu 
Wagen nicht gewährleistet, hat die 
Eisenbahn die Annahme des Gutes 
zu verweigern, falls bei einer äußeren 
Besichtigung festgestellt wird, dass die 
Verpackung den Anforderungen nicht 
entspricht, keine sichere Beförderung 
des Gutes gewährleistet oder sich in 
einem mangelhaften Zustand befindet. 
Die Eisenbahn ist zur äußeren Besich-
tigung der Verpackung des Gutes nur 
dann verpflichtet, wenn sie das Gut 
selbst verlädt oder unter ihrer Aufsicht 
vom Absender verladen wird.

Sofern die Eisenbahn die Annahme des 
Gutes verweigert, hat sie auf Forderung 
des Absenders darüber ein Protokoll 
aufzustellen und ihm eine Ausfertigung 
davon auszuhändigen.

Kommentare

Die Haftung gemäss CIM und SMGS ist 
vergleichbar bei mangelhafter Verpa-
ckung

Gemäss CIM kann die Übernahme des 
Gutes vereinbart werden

Gemäss SMGS nimmt bei mangelhafter 
Verpackung die Eisenbahn das Gut 
nicht an
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Haftungsbestimmungen CIM 

Artikel 15
Erfüllung verwaltungsbehördlicher 

Vorschriften

§ 1  Der Absender hat dem Fracht-
brief die Urkunden beizugeben, die für 
die vor der Ablieferung des Gutes zu 
erfüllenden zoll  oder sonstigen verwal-
tungsbehördlichen Vorschriften not-
wendig sind, oder diese Urkunden dem 
Beförderer zur Verfügung zu stellen und 
diesem alle erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen.

§ 2  Der Beförderer ist nicht verpflich-
tet zu prüfen, ob diese Urkunden und 
Auskünfte richtig und ausreichend sind. 
Der Absender haftet dem Beförderer für 
alle aus dem Fehlen, der Unvollstän-
digkeit oder Unrichtigkeit der Urkunden 
und Auskünfte entstehenden Schäden, 
es sei denn, dass den Beförderer ein 
Verschulden trifft.

Haftungsbestimmungen SMGS

Artikel 11
Begleitpapiere für die Erfüllung der 

Zoll- und sonstigen Vorschriften

§ 1  Der Absender hat dem Frachtbrief 
die Begleitpapiere beizugeben, die zur 
Erfüllung der Zoll- und sonstigen Vor-
schriften auf dem gesamten Beförde-
rungsweg erforderlich sind, nötigenfalls 
noch ein Zertifikat und eine Spezifika-
tion. Diese Papiere dürfen sich nur auf 
die Güter beziehen, die im zugehörigen 
Frachtbrief aufgeführt sind.
Alle vom Absender dem Frachtbrief 
beigefügten Begleitpapiere müssen 
von ihm in der Spalte „Vom Absender 
beigefügte Begleitpapiere“ vermerkt 
und mit dem Frachtbrief fest verbunden 
sein, damit sie unterwegs nicht getrennt 
werden können.

Fügt der Absender dem Frachtbrief kein 
Dokument bei, das zur Ausfuhr des 
Gutes berechtigt, hat er im Frachtbrief 
in der Spalte „Besondere Erklärungen 
des Absenders“ die Bezeichnung des 
Dokuments, die Nummer und das 
Ausstellungsdatum sowie das Zollamt 
anzugeben, dem er das Dokument 
zugesandt hat.

Hat der Absender dem Frachtbrief 
kein Zertifikat oder keine Spezifikation 
beigefügt, so hat er im Frachtbrief in 
der Spalte „Vom Absender beigefügte 
Begleitpapiere“ zu vermerken, dass die 
Beigabe dieser Papiere nicht erforder-
lich ist.
Hält der Absender die Bestimmungen 
dieses Paragraphen nicht ein, hat der 
Versandbahnhof die Annahme der Sen-
dung zu verweigern.

§ 2  Die Eisenbahn ist nicht verpflichtet, 
die vom Absender dem Frachtbrief bei-
gegebenen Papiere auf ihre Richtigkeit 
und Vollständigkeit zu prüfen.
Der Absender haftet gegenüber der 
Eisenbahn für die Folgen, die sich aus 
dem Fehlen, der Unvollständigkeit oder 
der Unrichtigkeit der Begleitpapiere 
ergeben.

Wird die Beförderung oder die Auslie-
ferung der Sendung verzögert, weil der 
Absender die erforderlichen Begleitpa-
piere nicht beigegeben hat oder weil 
die beigefügten und im Frachtbrief in 
der Spalte „Vom Absender beigefügte 
Begleitpapiere“ eingetragenen Begleit-
papiere unvollständig oder unrichtig 
sind, werden für die Dauer der Ver-
zögerung Gebühren, wie Lagergeld, 
Wagenstandgeld, berechnet. Tritt die 
Verzögerung auf der Versand- oder 
Bestimmungsbahn ein, werden die-
se Gebühren gemäss den bei diesen 

Kommentare 

Die CIM und SMGS Bestimmungen sind 
vergleichbar
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Haftungsbestimmungen CIM

§ 3  Der Beförderer haftet für die Folgen 
des Verlustes oder der unrichtigen 
Verwendung der im Frachtbrief bezeich-
neten und diesem beigegebenen oder 
dem Beförderer ausgehändigten Urkun-
den, es sei denn, dass der Verlust oder 
der durch die unrichtige Verwendung 
dieser Urkunden verursachte Schaden 
auf Umständen beruht, die der Beförde-
rer nicht vermeiden und deren Folgen er 
nicht abwenden konnte. Er hat jedoch 
keinen höheren Schadenersatz zu leis-
ten als bei Verlust des Gutes.

Eisenbahnen geltenden Binnenvor-
schriften berechnet. Tritt die Verzöge-
rung auf den Transitbahnen ein, werden 
diese Gebühren gemäß dem von den 
interessierten Eisenbahnen für die 
betreffende internationale Beförderung 
anzuwenden Transittarif berechnet; ist 
jedoch im Transittarif für diese Fälle kein 
Lager- und Wagenstandgeld vorge-
sehen, erfolgt die Berechnung gemäß 
den bei der betreffenden Transitbahn 
geltenden Binnenvorschriften. Tritt ein 
von der Eisenbahn verschuldeter Verlust 
der vom Absender in der Spalte 23 des 
Frachtbriefes angeführten Begleitpa-
piere ein, werden die Frachtzuschläge 
und Nebengebühren für die dadurch 
verursachte Verzögerung der Beförde-
rung nicht erhoben.

Die Gebühren, wie Lagergeld, Wa-
genstandgeld, sind in den Frachtbrief 
einzutragen. Sie werden vom Absender 
oder Empfänger erhoben, je nachdem, 
wer die Kosten für die Beförderung auf 
dieser Transitbahn zu zahlen hat.
Falls der Absender oder der Empfänger 
einen Einzahler (einen Spediteur, einen 
Frachtagenten u.a.), der einen Vertrag 
über die Zahlung der Kosten mit der 
Transitbahn abgeschlossen hat, mit 
der Bezahlung der Beförderungskos-
ten auf den Transitbahnen beauftragt, 
werden die Kosten für die Beförderung, 
Frachtzuschläge und Nebengebühren 
vom Einzahler (dem Spediteur, dem 
Frachtagenten u.a.) gemäss den bei 
den Transitbahnen geltenden Binnen-
vorschriften erhoben.

Artikel 23
Umfang der Haftung

§ 1 2)  Die Eisenbahn haftet für die Fol-
gen eines Verlustes der Begleitpapiere, 
die vom Absender oder vom Zollamt 
gemäss Artikel 11 § 1 und 3 dem 
Frachtbrief beigefügt und in diesem 
aufgeführt sind, sowie für die Folgen 
der Nichtausführung eines Antrags auf 
Änderung des Frachtvertrags gemäss 
Artikel 20 §§ 2 und 3, wenn der Verlust 
und die Nichtausführung des Antrags 
auf Verschulden der Eisenbahn zurück-
zuführen sind.

§ 2  Die Eisenbahn hat in jedem Fall 
ihrer Haftung keinen höheren Ersatz als 
bei gänzlichem Verlust des Gutes zu 
leisten.

Haftungsbestimmungen SMGS Kommentare
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Haftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS Kommentare 
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Haftungsbestimmungen CIM 

Artikel 19
Ausübung des Verfügungsrechtes

§ 1  Will der Absender oder, im Fall 
des Artikels 18 § 3, der Empfänger den 
Beförderungsver¬trag durch nachträg-
liche Verfügungen ändern, hat er das 
Frachtbriefdoppel, in das die  Ände-
rungen einzutragen sind, dem Beförde-
rer vorzulegen.

§ 2  Der Absender oder, im Fall des 
Artikels 18 § 3, der Empfänger hat dem 
Beförderer alle Kosten und Schäden zu 
ersetzen, die durch die Ausführung der 
nachträglichen Änderungen entstehen.

§ 6  Trifft den Beförderer ein Verschul-
den, so haftet er für die Folgen, die sich 
daraus ergeben, dass er eine nachträg-
liche Änderung nicht oder nur man-
gelhaft ausführt. Er hat jedoch keinen 
höheren Schadenersatz zu leisten als 
bei Verlust des Gutes.

§ 7  Führt der Beförderer nachträgliche 
Änderungen des Absenders aus, ohne 
sich das Frachtbriefdoppel vorlegen zu 
lassen, so haftet er dem Empfänger für 
den dadurch verursachten Schaden, 
wenn dem Empfänger¬ das Fracht-
briefdoppel übergeben worden ist. Der 
Beförderer hat jedoch keinen höheren 
Schadenersatz zu leisten als bei Verlust 
des Gutes.

Haftungsbestimmungen SMGS

Artikel 20
Recht und Verfahren zur Änderung 

des Frachtvertrags

§ 5  Der Frachtvertrag wird auf Grund 
eines schriftlichen Antrags des Ab-
senders oder Empfängers gemäß dem 
Muster der Anlage 17 geändert. Die 
Bestimmungsbahn kann für Anträge auf 
Änderung des Frachtvertrags durch den 
Empfänger Muster gemäß den bei ihr 
geltenden Binnenvorschriften verwen-
den.

§ 8  Der Absender haftet nicht für die 
Folgen, die sich aus der Änderung des 
Frachtvertrags auf Grund des schrift-
lichen Antrags des Empfängers oder 
der fernschriftlichen Mitteilung des 
Bestimmungsbahnhofs ergeben.

§ 9  Absender und Empfänger dürfen 
den Frachtvertrag je einmal ändern.

§ 13  Für die Änderung des Frachtver-
trags wird eine Gebühr erhoben. Sie 
wird gemäß den bei der Eisenbahn 
geltenden Binnenvorschriften berech-
net, die die Änderung des Frachtver-
trags durchführt, und gemäß Artikel 15 
erhoben.

Artikel 23
Umfang der Haftung

§ 1 2)   Die Eisenbahn haftet für die 
Folgen eines Verlustes der Begleit-
papiere, die vom Absender oder vom 
Zollamt gemäß Artikel 11 §1 und 3 dem 
Frachtbrief beigefügt und in diesem 
aufgeführt sind, sowie für die Folgen 
der Nichtausführung eines Antrags auf 
Änderung des Frachtvertrags gemäß 
Artikel 20 §§ 2 und 3, wenn der Verlust 
und die Nichtausführung des Antrags 
auf Verschulden der Eisenbahn zurück-
zuführen sind.

§ 2   Die Eisenbahn hat in jedem Fall 
ihrer Haftung keinen höheren Ersatz als 
bei gänzlichem Verlust des Gutes zu 
leisten.

Kommentare 

Die Bestimmungen CIM und SMGS sind 
vergleichbar

Gibt es in SMGS verfahresnbedingt 
nicht (Art. 20 § 5 SMGS)
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Haftungsbestimmungen CIM 

Artikel 22
Folgen der Beförderungs-  und 

Ablieferungshindernisse

§ 1  Der Beförderer hat Anspruch auf 
Erstattung der Kosten, die ihm dadurch 
entstehen, dass er 
   a) Anweisungen einholt, 
   b) Anweisungen ausführt,

Haftungsbestimmungen SMGS

Artikel 21
Beförderungs- und Ablieferungshin-

dernisse

§ 1  Stellen sich der Beförderung auf 
dem Versandbahnhof oder unterwegs 
Hindernisse entgegen, entscheidet die 
Eisenbahn, ob es erforderlich ist, den 
Absender um Anweisung zu ersuchen, 
oder ob es zweckmäßiger ist, das Gut 
unter Änderung des Beförderungs-
weges nach dem Bestimmungsbahnhof 
zu befördern. Die Eisenbahn hat das 
Recht, die Fracht für den geänderten 
Beförderungsweg zu erheben und die 
entsprechend verlängerte Lieferfrist zu 
beanspruchen, ausgenommen die Fälle, 
in denen die Eisenbahn ein Verschulden 
trifft.

§ 7  Tritt bei der Beförderung oder Ab-
lieferung des Gutes ein vom Absender 
oder Empfänger verschuldetes Beför-
derungs- oder Ablieferungshindernis 
ein, sind der Eisenbahn alle Kosten zu 
ersetzen, die ihr durch die Verzöge-
rung der Beförderung oder Ablieferung 
entstehen. Ist das Beförderungs- oder 
Ablieferungshindernis ohne Verschulden 
des Absenders oder Empfängers einge-
treten, sind der Eisenbahn alle Kosten 
zu ersetzen, die dadurch entstehen, 
daß der Absender oder Empfänger auf 
die Anfrage der Eisenbahn im Zusam-
menhang mit dem Beförderungs- oder 
Ablieferungshindernis keine Anweisung 
in den im § 3 dieses Artikels festge-
legten Fristen erteilt hat oder die von 
ihm erteilte Anweisung nicht ausführbar 
ist.
Tritt das Hindernis auf der Versand- 
oder Bestimmungsbahn ein, werden 
diese Kosten gemäß den bei diesen Ei-
senbahn geltenden Binnenvorschriften 
und Tarifen berechnet.
Tritt das Hindernis auf den Transit-
bahnen ein, werden diese Kosten 
gemäß dem von den interessierten 
Eisenbahnen für die betreffende interna-
tionale Beförderung anzuwendenden 
Transittarif berechnet; sind jedoch im 
Transittarif für diese Fälle keine Kosten 
vorgesehen, erfolgt die Berechnung 
gemäß den bei der betreffenden Transit-
bahn geltenden Binnenvorschriften und 
Tarifen.
Alle vorstehend genannten Kosten 
sind in den Frachtbrief einzutragen 
und vom Absender, Empfänger oder 
vom Einzahler (einem Spediteur, einem 
Frachtagenten u.a.) zu erheben, je 
nachdem, wer von diesen die Kosten 
für die Beförderung gemäß Artikel 15 zu 
zahlen hat.

Kommentare 

Die Bestimmungen CIM und SMGS sind 
vergleichbar
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   c) Anweisungen, um die er ersucht 
hat, nicht oder nicht rechtzeitig 
erhält,

   d)  ohne eine Anweisung einzuho-
len, eine Entscheidung gemäß Ar-
tikel 20 § 1 trifft, es sei denn, diese 
Kosten sind durch sein Verschulden 
entstanden. Er kann insbesondere 
die Fracht über den tatsächlichen 
Beförderungsweg erheben und die 
entsprechende Lieferfrist beanspru-
chen.

§ 2  In den in Artikel 20 § 2 und in Arti-
kel 21 § 1 bezeichneten Fällen kann der 
Beförderer das Gut sofort auf Kosten 
des Verfügungsberechtigten ausladen. 
Nach dem Ausladen gilt die Beförde-
rung als beendet. Der Beförderer hat 
sodann das Gut für den Verfügungs-
berechtigten zu verwahren. Er kann es 
jedoch auch einem Dritten anvertrauen 
und haftet dann nur für die sorgfältige 
Auswahl des Dritten. Das Gut bleibt mit 
den sich aus dem Beförderungsvertrag 
ergebenden Forderungen sowie mit 
allen anderen Kosten belastet.

§ 3  Geht vom Absender auf die 
Benachrichtigung von einem Beförde-
rungs- oder Ablieferungshindernis im 
Laufe von 8 Tagen – bei leichtverderb-
lichen Gütern von 4 Tagen –, gerechnet 
vom Zeitpunkt der Absendung der 
Benachrichtigung durch den Bahnhof 
an, auf dem das Hindernis entstanden 
ist, keine Anweisung oder eine nicht 
ausführbare Anweisung ein, ist mit dem 
Gut gemäß den bei der Eisenbahn gel-
tenden Binnenvorschriften zu verfahren, 
auf der das Hindernis entstanden ist.

§ 2 6)  Sofern die beim Versandbahnhof 
eingegangene Mitteilung eine Änderung 
des Beförderungsweges oder die An-
nahmeverweigerung durch den Emp-
fänger betrifft, kann der Absender auch 
ohne Vorlage des Frachtbriefdoppels 
Anweisung erteilen.

Tritt das Beförderungs- oder Abliefe-
rungshindernis erst nach Änderung des 
Frachtvertrags durch den Empfänger 
ein, benachrichtigt die Eisenbahn hier-
von den Empfänger, der die Änderung 
des Frachtvertrags beantragt hat. Die 
Kosten für die Benachrichtigung des 
Empfängers erhebt die Bestimmungs-
bahn von diesem gemäß den bei ihr 
geltenden Binnenvorschriften.

§ 5  Wurde das Gut verkauft, so wird 
der Erlös nach Abzug der der Eisen-
bahn zustehenden Kosten gemäß Arti-
kel 13 § 1, der Frachtzuschläge und der 
mit dem Verkauf verbundenen Aufwen-
dungen dem Absender zur Verfügung 
gestellt. Reicht der Verkaufserlös zur 
Deckung der berechneten Kosten nicht 
aus, hat der Absender den Unterschied 
zu zahlen.

Kommentare

Gemäss CIM ist der Beförderer zur Ver-
wahrung des Gutes verpflichtet

Gemäss SMGS ist der Verkauf des 
Gutes möglich

Haftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS
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Artikel 23
Haftungsgrund

§ 1   Der Beförderer haftet für den Scha-
den, der durch gänzlichen oder teilwei-
sen Verlust oder durch Beschädigung 
des Gutes in der Zeit von der Übernah-
me des Gutes bis zur Ablieferung sowie 
durch Überschreitung der Lieferfrist 
entsteht, unabhängig davon, welche 
Eisenbahninfrastruktur benutzt wird. 

§ 2  Der Beförderer ist von dieser 
Haftung befreit, soweit der Verlust, die 
Beschädigung oder die Überschreitung 
der Lieferfrist durch ein Verschulden des 
Berechtigten, eine nicht vom Beförderer 
verschuldete Anweisung des Berech-
tigten, besondere Mängel des Gutes 
(inneren Verderb, Schwund usw.) oder 
durch Umstände verursacht worden ist, 
welche der Beförderer nicht vermeiden 
und deren Folgen er nicht abwenden 
konnte.

Artikel 23
Umfang der Haftung

§ 1  Die Eisenbahn haftet unter den in 
diesem Abschnitt festgelegten Be-
dingungen für die Überschreitung der 
Lieferfrist und für Schäden, die durch 
gänzlichen oder teilweisen Verlust, 
Schwund, Beschädigung, Verderb oder 
eine andere Qualitätsminderung des 
Gutes in der Zeit von der Annahme zur 
Beförderung bis zur Ablieferung des 
Gutes auf dem Bestimmungsbahnhof 
entstehen, und im Fall einer Neuauf-
gabe des Gutes nach Ländern, deren 
Eisenbahnen nicht an diesem Abkom-
men beteiligt sind, bis zur Abfertigung 
des Gutes mit einem Frachtbrief eines 
anderen Abkommens über den direkten 
internationalen Eisenbahn-Güterverkehr.

Die Eisenbahn haftet für die Folgen 
eines Verlustes der Begleitpapiere, die 
vom Absender oder vom Zollamt gemäß 
Artikel 11 § 1 und 3 dem Frachtbrief 
beigefügt und in diesem aufgeführt 
sind, sowie für die Folgen der Nicht-
ausführung eines Antrags auf Änderung 
des Frachtvertrags gemäß Artikel 20 
§§ 2 und 3, wenn der Verlust und die 
Nichtausführung des Antrags auf Ver-
schulden der Eisenbahn zurückzuführen 
sind.

§ 3  Die Eisenbahn haftet nicht bei 
gänzlichem oder teilweisem Verlust, 
Schwund, Beschädigung, Verderb oder 
einer anderen Qualitätsminderung des 
zur Beförderung angenommenen Gutes, 
wenn der Verlust, der Schwund, die 
Beschädigung, der Verderb oder eine 
andere Qualitätsminderung entstanden 
ist
1) durch Umstände, die die Eisenbahn 
nicht abwenden konnte und denen sie 
auch nicht abzuhelfen vermag
3) durch Verschulden des Absenders 
oder des Empfängers oder durch seine 
nicht von der Eisenbahn verschuldete 
Verfügung
13) dadurch, daß der Absender, der 
Empfänger oder der Bevollmächtigte 
Zollvorschriften oder andere verwal-
tungsmäßige Vorschriften nicht oder 
nicht ordnungsgemäß eingehalten hat

CIM und SMGS sehen vergleichbare 
Bestimmungen für die Voraussetzungen 
der Haftung und deren Umfang

CIM sowie SMGS begrenzen die Haf-
tung auf den direkten Schaden, jedoch:
- CIM sieht einen Höchstbetrag pro Kilo 

17 SZR vor (Art. 30 § 2 CIM). 
Ausgenommen: eines auf eigenen 
Rädern rollenden und als Beförde-
rungsgut aufgegebenen Eisenbahn-
fahrzeuges, einer intermodalen Trans-
porteinheit oder ihrer Bestandteile, 
die gemäss Art. 30 § 3 CIM befördert 
werden, sowie bei unbewusster 
Leichtfertigkeit

- SMGS beschränkt die Höhe der zu 
erhebenden Summe auf den Wert des 
Gutes

SMGS sieht Fälle eines direkten Scha-
dens vor, bei denen die Haftung der 
Eisenbahn a priori ausgeschlossen ist 
(Art. 23 § 4)

Titel III
Haftung

Haftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS Kommentare 

Abschnitt V
Haftung der Eisenbahnen
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§ 3  Der Beförderer ist von dieser Haf-
tung befreit, soweit der Verlust oder die 
Beschädigung aus der mit einer oder 
mehreren der folgenden Tatsachen ver-
bundenen besonderen Gefahr entstan-
den ist:

    a) Beförderung in offenen Wagen 
gemäß den Allgemeinen Beför-
derungsbedingungen oder wenn 
dies ausdrücklich vereinbart und 
im Frachtbrief vermerkt worden ist; 
vorbehaltlich der Schäden, die Gü-
ter infolge von Witterungseinflüssen 
erleiden, gelten Güter in intermo-
dalen Transporteinheiten und in 
geschlossenen Straßenfahrzeugen, 
die auf Eisenbahnwagen befördert 
werden, nicht als in offenen Wagen 
befördert; benutzt der Absender 
für die Beförderung der Güter in of-
fenen Wagen Decken, so haftet der 
Beförderer nur in dem Umfang, wie 
ihm dies für die Beförderung in of-
fenen Wagen ohne Decken obliegt, 
selbst dann, wenn es sich hierbei 
um Güter handelt, die gemäß den 
Allgemeinen Beförderungsbedin-
gungen nicht in offenen Wagen 
befördert werden;

    b) Fehlen oder Mängel der Verpa-
ckung bei Gütern, die ihrer Natur 
nach bei fehlender oder mangel-
hafter Verpackung Verlusten oder 
Beschädigungen ausgesetzt sind;

   c) Verladen der Güter durch den 
Absender oder Ausladen durch den 
Empfänger;

   d)  natürliche Beschaffenheit 
gewisser Güter, derzufolge sie 
gänzlichem oder teilweisem Verlust 
oder Beschädigung, insbesondere 
durch Bruch, Rost, inneren Verderb, 
Austrocknen, Verstreuen, ausge-
setzt sind;

5) aus der Beförderung in offenen 
Wagen bei Gütern, die gemäß den bei 
der Versandbahn geltenden Binnenvor-
schriften in offenen Wagen befördert 
werden dürfen
12) dadurch, daß der Absender das Gut 
in einen für die Beförderung des betref-
fenden Gutes nicht geeigneten Wagen 
oder Container verladen hat, obwohl 
er diesen Mangel bei der Prüfung des 
Zustandes des Wagens oder Contai-
ners gemäß Artikel 9 § 4 bzw. Anlage 
8 § 11 erkennen mußte; das Verladen 
durch den Absender ergibt sich aus der 
gemäß Artikel 9 § 4 von ihm im Fracht-
brief in der Spalte „Verladen“ vorzuneh-
menden Angabe; enthält diese Spalte 
keine Angabe, wird vermutet, daß der 
Absender das Gut verladen hat

7) durch Fehlen der für die Beförderung 
des Gutes gemäß Artikel 9 § 1 erfor-
derlichen Verpackung, wenn dadurch 
die Unversehrtheit des Gutes auf dem 
gesamten Beförderungsweg nicht gesi-
chert wurde
8) durch Mängel der Verpackung des 
Gutes, die von der Eisenbahn durch 
äußere Besichtigung bei der Annahme 
– des Gutes zur Beförderung auf dem 
Versandbahnhof nicht zu erkennen wa-
ren, wenn dadurch die Unversehrtheit 
des Gutes auf dem gesamten Beförde-
rungsweg nicht gesichert wurde

4) durch Umstände, die mit der Ver- oder 
Entladung des Gutes im Zusammen-
hang stehen, wenn diese durch den 
Absender bzw. den Empfänger erfolgte; 
das Verladen durch den Absender ergibt 
sich aus der gemäß Artikel 9 § 4 von ihm 
im Frachtbrief in der Spalte „Verladen“ 
vorzunehmenden Angabe; enthält diese 
Spalte keine Angabe, wird vermutet, daß 
der Absender das Gut verladen hat

2) aus der mangelhaften Qualität des 
Gutes und der Verpackung zum Zeit-
punkt seiner Annahme auf dem Ver-
sandbahnhof oder aus der besonderen 
natürlichen Beschaffenheit des Gutes 
und der Verpackung, die Selbstentzün-
dung, Bruch, darunter auch Glasbruch, 
Enthermetisierung der luftdichten Ver-
packung aus Glas, Kunststoff, Metall, 
Holz, Keramik oder anderen Stoffen, 

Haftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS Kommentare 
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   e) unrichtige, ungenaue oder 
unvollständige Bezeichnung oder 
Numerierung der Frachtstücke;

   f) Beförderung lebender Tiere;
   g) Beförderung, die gemäß den 

maßgebenden Bestimmungen oder 
einer in den Frachtbrief aufgenom-
menen Vereinbarung zwischen 
dem Absender und dem Beförderer 
unter Begleitung durchzuführen ist, 
wenn der Verlust oder die Beschä-
digung aus einer Gefahr entstanden 
ist, die durch die Begleitung abge-
wendet werden sollte.

Artikel 24
Haftung bei Beförderung von Eisen-

bahnfahrzeugen als Gut

§ 1  Bei Beförderungen von Eisenbahn-
fahrzeugen, die auf eigenen Rädern 
rollen und als Gut aufgegeben worden 
sind, haftet der Beförderer für den 
Schaden, der durch Verlust oder Be-
schädigung des Eisenbahnfahrzeuges 
oder seiner Bestandteile in der Zeit 
von der Übernahme bis zur Ablieferung 
sowie durch Lieferfristüberschreitung 
entsteht, sofern er nicht beweist, dass 
der Schaden nicht durch sein Verschul-
den verursacht worden ist.

§ 2  Der Beförderer haftet nicht für den 
Verlust loser Bestandteile, die an den 
Fahrzeuglängsseiten nicht angeschrie-
ben oder in einem im Fahrzeug ange-
brachten Verzeichnis nicht angegeben 
sind.

Rosten, inneren Verderb oder ähnliche 
Folgen verursacht hat
11) durch Schwund infolge der beson-
deren natürlichen Beschaffenheit des 
Gutes, soweit diese die im Artikel 24 § 1 
festgelegten Normen nicht übersteigt

9) weil der Absender von der Beförde-
rung ausgeschlossene Gegenstände 
unter unrichtiger, ungenauer oder 
unvollständiger Bezeichnung aufgelie-
fert hat
10) weil der Absender bedingungs-
weise zur Beförderung zugelassene 
Güter unter unrichtiger, ungenauer oder 
unvollständiger Bezeichnung oder unter 
Nichtbeachtung der Bestimmungen 
dieses Abkommens aufgeliefert hat

6) dadurch, daß der Absender oder der 
Empfänger oder die von ihnen gestell-
ten Begleiter die Vorschriften der Anlage 
3 nicht eingehalten oder die Begleiter 
den in diesen Vorschriften gestellten 
Anforderungen nicht entsprochen 
haben.

Kommentare

Siehe die Kommentierung zu 
Art. 23 § 8 SMGS

Kausale Haftung für die Beförderung 
von Eisenbahnfahrzeugen als Gut (Un-
terschied zu Art. 4 § 1 CUV)

Gibt es in SMGS nicht

Haftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS
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Einheitliche Rechtsvorschriften für 
Verträge über die Verwendung von 
Wagen im internationalen Eisen-

bahnverkehr (CUV – Anhang D zum 
Übereinkommen

Artikel 4
Haftung bei Verlust oder Beschädi-

gung eines Wagens

§ 1  Das Eisenbahnverkehrsunterneh-
men, dem der Wagen zur Verwendung 
als Beförderungsmittel zur Verfügung 
gestellt worden ist, haftet für den Scha-
den, der durch Verlust oder Beschädi-
gung des Wagens oder seiner Bestand-
teile entstanden ist, sofern es nicht 
beweist, dass der Schaden nicht durch 
sein Verschulden verursacht worden ist. 

§ 2  Das Eisenbahnverkehrsunterneh-
men haftet nicht für den Verlust loser 
Bestandteile, die an den Wagenlängs-
seiten nicht angeschrieben oder in 
einem im Wagen angebrachten Ver-
zeichnis nicht angegeben sind.

Anlage 10
(zu Art. 6 § 7)

Vorschriften für die Beförderung von 
Privatwagen und von bahneigenen 

Wagen, die von einer Eisenbahn ver-
mietet sind

Haftung der Eisenbahn für den Ver-
lust, die Beschädigung des Wagens 

bzw. seiner Einzelteile

§ 25   Die Eisenbahn haftet von der 
Annahme bis zur Ablieferung für den 
Verlust sowie die Beschädigung eines 
privaten Wagens oder seiner Einzel-
teile, falls sie nicht nachweist, dass der 
Verlust oder die Beschädigung nicht auf 
ihr Verschulden zurückzuführen ist. Die 
hieraus entstehenden Fragen werden 
nur zwischen dem Eigentümer und der 
einstellenden Bahn behandelt.

§ 27  Bei Verlust oder bei Beschädigung 
der abnehmbaren Teile des Wagens 
haftet die Eisenbahn nur in dem Fall, 
wenn die Bezeichnung dieser Teile 
beiderseitig auf den Seitenwänden des 
Wagens angegeben waren. Für den 
Verlust oder die Beschädigung anderer 
unbefestigter abnehmbarer Teile über-
nimmt die Eisenbahn keine Verantwor-
tung.

Kommentare 

CUV und SMGS sehen vergleichbare 
Bestimmungen für vermutetes Verschul-
den vor

CUV – bezüglich aller Wagen

SMGS – für Privat- und vermietete 
Eisenbahngüterwagen

Haftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS
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Artikel 25
Beweislast

§ 1  Der Beweis, dass der Verlust, die 
Beschädigung oder die Überschreitung 
der Lieferfrist durch eine der in Artikel 
23 § 2 erwähnten Tatsachen verursacht 
worden ist, obliegt dem Beförderer.

§ 2  Legt der Beförderer dar, dass der 
Verlust oder die Beschädigung nach 
den Umständen des Falles aus einer 
oder mehreren der in Artikel 23 § 3 
erwähnten besonderen Gefahren ent-
stehen konnte, so wird vermutet, dass 
der Schaden daraus entstanden ist. Der 
Berechtigte hat jedoch das Recht nach-
zuweisen, dass der Schaden nicht oder 
nicht ausschließlich aus einer dieser 
Gefahren entstanden ist.

§ 3  Die Vermutung gemäß § 2 gilt im 
Falle des Artikels 23 § 3 Buchst. a) nicht 
bei außergewöhnlich großem Frachtstü-
cke.

Artikel 23
Umfang der Haftung

§ 8  Den Beweis für gänzlichen oder 
teilweisen Verlust, Schwund, Beschä-
digung, Verderb oder für eine andere 
Qualitätsminderung des Gutes aus 
Ursachen, die in den Ziffern 1 und 3 des 
§ 3 dieses Artikels aufgeführt sind, hat 
die Eisenbahn zu erbringen.

§ 9  Konnte den Umständen nach 
der gänzliche oder teilweise Verlust, 
der Schwund, die Beschädigung, der 
Verderb oder eine andere Qualitätsmin-
derung des Gutes aus in Ziffern 2 und 4 
bis 13 des § 3 dieses Artikels aufgeführ-
ten Ursachen entstehen, wird bis zum 
Nachweis des Gegenteils durch den 
Absender oder den Empfänger vermu-
tet, daß die Schäden hieraus entstan-
den sind.

Kommentare

CIM und SMGS sehen vergleichbare 
Bestimmungen bezüglich Beweislast vor

Ausgenommen sind besondere Mängel 
des Gutes:
– SMGS privilegierte Befreiungs-

gründe;
– CIM nicht privilegierte Befreiungs-

gründe, Art. 23 § 2 CIM).

Haftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS
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Artikel 26
Aufeinanderfolgende Beförderer

Wird eine Beförderung, die Gegenstand 
eines einzigen Beförderungsvertrages 
ist, von mehreren aufeinanderfolgenden 
Beförderern durchgeführt, so tritt jeder 
Beförderer dadurch, dass er das Gut 
mit dem Frachtbrief übernimmt, in den 
Beförderungsvertrag nach Maßgabe 
dieses Frachtbriefes ein und über-
nimmt die sich daraus ergebenden 
Verpflichtungen. In diesem Fall haftet 
jeder Beförderer für die Ausführung der 
Beförderung auf der ganzen Strecke bis 
zur Ablieferung.

Artikel 22
Haftungsgemeinschaft der Eisen-

bahnen

§ 1  Die Eisenbahn, die das Gut mit 
einem SMGS-Frachtbrief zur Beförde-
rung angenommen hat, haftet für die 
Ausführung des Frachtvertrags auf der 
gesamten Strecke bis zur Ablieferung 
des Gutes auf dem Bestimmungsbahn-
hof sowie im Fall der Neuaufgabe des 
Gutes nach Ländern, deren Eisen-
bahnen nicht an diesem Abkommen 
beteiligt sind, bis zur Abfertigung des 
Gutes mit einem Frachtbrief eines 
anderen Abkommens über den direkten 
internationalen Eisenbahn-Güterver-
kehr; im Fall der Neuaufgabe des Gutes 
aus Ländern, die an diesem Abkommen 
nicht beteiligt sind – nach der Abfer-
tigung des Gutes mit einem SMGS-
Frachtbrief.

§ 2  Jede nachfolgende Eisenbahn 
tritt dadurch, daß sie das Gut mit dem 
Frachtbrief übernimmt, in den Fracht-
vertrag ein und übernimmt die sich 
daraus ergebenden Verpflichtungen.

Kommentare

CIM und SMGS sehen vergleichbare 
Bestimmungen für die solidarische 
Haftung vor

Haftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS
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Artikel 27
Ausführender Beförderer

§ 1  Hat der Beförderer die Durch-
führung der Beförderung ganz oder 
teilweise einem ausführenden Beför-
derer übertragen, gleichviel, ob er auf 
Grund des Beförderungsvertrags dazu 
berechtigt war oder nicht, so bleibt der 
Beförderer dennoch für die gesamte 
Beförderung verantwortlich.

§ 2  Alle für die Haftung des Beförderers 
maßgeblichen Bestimmungen dieser 
Einheitlichen Rechtsvorschriften gelten 
auch für die Haftung des ausführenden 
Beförderers für die von ihm durchge-
führte Beförderung. Artikel 36 und 41 
sind anzuwenden, wenn ein Anspruch 
gegen die Bediensteten und anderen 
Personen, deren sich der ausführende 
Beförderer bei der Durchführung der 
Beförderung  bedient, geltend gemacht 
wird.

§ 3  Eine besondere Vereinbarung, 
wonach der Beförderer Verpflichtungen 
übernimmt, die ihm nicht durch diese 
Einheitlichen Rechtsvorschriften aufer-
legt werden, oder auf Rechte verzich-
tet, die ihm durch diese Einheitlichen 
Rechtsvorschriften gewährt werden, be-
rührt den ausführenden Beförderer nur, 
wenn er dem ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt hat. Unabhängig davon, ob 
der ausführende Beförderer eine solche 
Zustimmung erklärt hat, bleibt der 
Beförderer an die sich aus einer solchen 
besonderen Vereinbarung ergebenden 
Verpflichtungen oder Verzichtserklä-
rungen gebunden.

§ 4  Wenn und soweit sowohl der 
Beförderer als auch der ausführende 
Beförderer haften, haften sie als Ge-
samtschuldner. 

§ 5  Der Gesamtbetrag der Entschä-
digung, der von dem Beförderer, dem 
ausführenden Beförderer sowie ihren 
Bediensteten und anderen Personen, 
deren sie sich bei der Durchführung der 
Beförderung bedienen, erlangt werden 
kann, übersteigt nicht die in diesen Ein-
heitlichen Rechtsvorschriften vorgese-
henen Höchstbeträge.

§ 6  Dieser Artikel läßt die Rechte des 
Beförderers und des ausführenden 
Beförderers, untereinander Rückgriff zu 
nehmen, unberührt.

Kommentare

Der ausführende Beförderer gibt es in 
SMGS nicht

Der ausführende Beförderer eine grosse 
praktische Bedeutung

Im SMGS Bereich wird die Beförderung 
gemäss Vereinbarung zwischen den 
betroffenen Eisenbahnen durchgeführt

Haftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS
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Artikel 28
Schadensvermutung bei Neuaufgabe

§ 1  Wurde eine gemäß diesen Einheit-
lichen Rechtsvorschriften aufgegebene 
Sendung gemäß denselben Rechtsvor-
schriften neu aufgegeben und wird nach 
dieser Neuaufgabe ein teilweiser Verlust 
oder eine Beschädigung festgestellt, 
so wird vermutet, dass der teilweise 
Verlust oder die Beschädigung wäh-
rend des letzten Beförderungsvertrages 
eingetreten ist, sofern die Sendung im 
Gewahrsam des Beförderers verblieben 
und unverändert in dem Zustand neu 
aufgegeben worden ist, in dem sie am 
Ort der Neuaufgabe angekommen ist.

§ 2  Diese Vermutung gilt auch dann, 
wenn der der Neuaufgabe vorange-
hende Beförderungsvertrag diesen 
Einheitlichen Rechtsvorschriften nicht 
unterstellt war, sofern sie bei direkter 
Aufgabe vom ursprünglichen Versandort 
bis zum Ort der endgültigen Ablieferung 
anzuwenden gewesen wären.

§ 3  Diese Vermutung gilt ferner, wenn 
der der Neuaufgabe vorangehende 
Beförderungsvertrag einem anderen mit 
diesen Einheitlichen Rechtsvorschriften 
vergleichbaren Übereinkommen über 
die durchgehende internationale Be-
förderung von Gütern auf der Schiene 
unterstellt war und dieses Übereinkom-
men eine gleiche Rechtsvermutung 
zugunsten von Sendungen enthält, die 
gemäß diesen Einheitlichen Rechtsvor-
schriften aufgegeben wurden.

Kommentare

In SMGS gibt es diese Bestimmung 
nicht.

Bis zur Schaffung einer gleichen 
Rechtsgrundlage in SMGS ist die An-
wendung von Art. 28 § 3 CIM verun-
möglicht

Art. 29 § 10 SMGS entspricht nicht Sinn 
und Zweck von Art. 28 CIM

Art. 29 § 10 SMGS beschränkt sich nur 
auf die Einreichung der Reklamation

Haftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS
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Artikel 29
Vermutung für den Verlust des Gutes

§ 1  Der Berechtigte kann das Gut 
ohne weiteren Nachweis als verloren 
betrachten, wenn es nicht binnen 30 
Tagen nach Ablauf der Lieferfrist dem 
Empfänger abgeliefert oder  zu seiner 
Verfügung bereitgestellt worden ist.

§ 2  Der Berechtigte kann bei Empfang 
der Entschädigung für das verlorene 
Gut schriftlich verlangen, dass er unver-
züglich benachrichtigt wird, wenn das 
Gut binnen einem Jahr nach Zahlung 
der Entschädigung wieder aufgefunden 
wird. Der Beförderer stellt eine Beschei-
nigung über dieses Verlangen aus.

§ 3  Der Berechtigte kann binnen 30 
Tagen nach Empfang der Nachricht 
gemäß § 2 verlangen, dass ihm das 
Gut gegen Bezahlung der sich aus dem 
Beförderungsvertrag ergebenden  For-
derungen und gegen Rückzahlung der 
erhaltenen Entschädigung, gegebenen-
falls abzüglich der in der Entschädigung 
enthaltenen Kosten abgeliefert wird. 
Er behält jedoch seine Ansprüche auf 
Entschädigung wegen Überschreitung 
der Lieferfrist gemäß Artikel 33 und 35.

§ 4  Wird das in § 2 erwähnte Verlangen 
nicht gestellt oder ist keine Anweisung 
in der in § 3 vorgesehenen Frist erteilt 
worden oder wird das Gut später als ein 
Jahr nach Zahlung der Entschädigung 
wieder aufgefunden, so verfügt der Be-
förderer darüber gemäß den am Ort, an 
dem sich das Gut befindet, geltenden 
Gesetzen und Vorschriften.

Artikel 17
Ablieferung des Gutes. Nachfor-

schung über den Verbleib des Gutes

§ 6  Der Empfänger kann das Gut als 
verloren betrachten, wenn es nicht bin-
nen 30 Tagen nach Ablauf der gemäß 
Artikel 14 errechneten Lieferfrist an 
den Empfänger abgeliefert wurde und 
der Bestimmungsbahnhof den Ver-
merk „Gut nicht angekommen“ in der 
Spalte „Bezeichnung des Gutes“ des 
vom Empfänger vorzulegenden Fracht-
briefdoppels (Blatt 3 des Frachtbriefs) 
bzw. des Frachtbrieforiginals und des 
Empfangsscheins (Blätter 1 und 5 des 
Frachtbriefs) eingetragen hat. Dieser 
Vermerk ist durch den Abdruck des 
Tagesstempels des Bestimmungsbahn-
hofs zu bestätigen.

Trifft das Gut jedoch nach Ablauf dieser 
Frist auf dem Bestimmungsbahnhof ein, 
hat dieser den Empfänger hiervon zu 
verständigen. Der Empfänger hat das 
Gut abzunehmen, sofern es nicht später 
als 6 Monate nach Ablauf der Lieferfrist 
eintrifft, und der Eisenbahn die Beträge 
zurückzuzahlen, die sie dem Empfänger 
als Entschädigung für den Verlust des 
Gutes sowie als Erstattung der Fracht- 
und der anderen aus Anlaß der Beförde-
rung entstandenen Kosten gezahlt hat.

Wurde dem Absender eine Entschädi-
gung für den Verlust des Gutes und für 
die entstandenen Beförderungskos-
ten gezahlt, hat dieser der Eisenbahn 
die Entschädigung zurückzuzahlen. 
Der Empfänger ist jedoch berechtigt, 
einen Entschädigungsanspruch für die 
Überschreitung der Lieferfrist sowie für 
teilweisen Verlust, Schwund, Beschä-
digung, Verderb oder für eine andere 
Qualitätsminderung des aufgefundenen 
Gutes geltend zu machen.

Kommentare

Die CIM und SMGS Bestimmungen sind 
vergleichbar

Haftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS
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Artikel 30
Entschädigung bei Verlust

§ 1  Bei gänzlichem oder teilweisem 
Verlust des Gutes hat der Beförderer 
ohne weiteren Schadenersatz eine 
Entschädigung zu zahlen, die nach dem 
Börsenpreis, allenfalls nach dem Markt-
preis, und mangels beider nach dem 
gemeinen Wert von Gütern gleicher Art 
und Beschaffenheit an dem Tag und an 
dem Ort, an dem das Gut übernommen 
worden ist, berechnet wird.

§ 2  Die Entschädigung beträgt höchs-
tens 17 Rechnungseinheiten je feh-
lendes Kilogramm Bruttomasse.

§ 3   Bei Verlust eines auf eigenen Rä-
dern rollenden und als Beförderungsgut 
aufgegebenen Eisenbahnfahrzeuges, ei-
ner intermodalen Transporteinheit oder 
ihrer Bestandteile ist die Entschädigung 
ohne weiteren Schadenersatz auf den 
gemeinen Wert des Fahrzeugs, der 
intermodalen Transporteinheit oder ihrer 
Bestandteile am Tag und am Ort des 
Verlustes beschränkt. Sind der Tag oder 
der Ort des Verlustes nicht feststellbar, 
ist die Entschädigung auf den gemeinen 
Wert am Tag und am Ort der Übernah-
me beschränkt. 

§ 4  Der Beförderer hat außerdem 
Fracht, entrichtete Zölle und sonstige 
im Zusammenhang mit der Beförderung 
des verlorenen Gutes gezahlte Beträge 
mit Ausnahme der Verbrauchsabgaben 
auf Gütern, die im Steueraussetzungs-
verfahren befördert werden, zu erstat-
ten.

Artikel 25
Höhe der Entschädigung bei gänz-
lichem oder teilweisem Verlust des 

Gutes

§ 1  Ist von der Eisenbahn auf Grund der 
Bestimmungen dieses Abkommens eine 
Entschädigung für den gänzlichen oder 
teilweisen Verlust des Gutes an den Ab-
sender oder den Empfänger zu leisten, 
wird die Höhe dieser Entschädigung 
nach dem Preis berechnet, der in der 
Rechnung des ausländischen Lieferers 
oder in einem bestätigten Rechnungs-
auszug angegeben ist; die Bestätigung 
muß der Form entsprechen, die im Land 
des Reklamanten üblich ist.
Kann der Preis des in Verlust gera-
tenen Gutes oder Teils des Gutes in der 
angegebenen Weise nicht festgestellt 
werden, wird er durch eine staatlich an-
erkannte Sachverständigenkommission 
festgesetzt.
Bei gänzlichem oder teilweisem Verlust 
eines Gutes mit angegebenem Wert 
gemäß Artikel 10 zahlt die Eisenbahn an 
den Absender bzw. an den Empfänger 
als Entschädigung den angegebenen 
Wert oder den auf den verlorenen Teil 
des Gutes entfallenden Anteil des ange-
gebenen Wertes.
Bei gänzlichem oder teilweisem Verlust 
von Umzugsgut, zu dem der Absender 
im Frachtbrief in der Spalte „Beson-
dere Erklärungen des Absenders“ den 
Vermerk „Ohne Wertangabe“ einge-
tragen hat, zahlt die Eisenbahn an 
den Absender bzw. an den Empfänger 
eine Entschädigung von 6 Schweizer 
Franken je Kilogramm des in Verlust 
geratenen Gutes.

§ 2  Außer der Entschädigung gemäß 
§ 1 dieses Artikels sind Fracht, Zölle 
und andere Kosten aus Anlaß der Beför-
derung des in Verlust geratenen Gutes 
oder des in Verlust geratenen Teils des 
Gutes zu erstatten, wenn sie im Preis 
nicht enthalten sind.

Kommentare

CIM sowie SMGS begrenzen die Haf-
tung auf den direkten Schaden
CIM sieht zusätzlich einen Höchstbetrag 
pro Kilo 17 SZR vor (Art. 30 
§ 2 CIM)
SMGS beschränkt die Höhe der zu 
erhebenden Summe auf den Wert des 
Gutes
Die Hftung des Beförderers gemäss 
CIM kann vertraglich erweitert werden
Im SMGS besteht keine Möglichkeit, die 
Haftung der Eisenbahn zu erweitern

Ausnahme: eines auf eigenen Rädern 
rollenden und als Beförderungsgut 
aufgegebenen Eisenbahnfahrzeuges, 
einer intermodalen Transporteinheit 
oder ihrer Bestandteile, die gemäss Art. 
30 § 3 CIM befördert werden, sowie bei 
unbewusster Leichtfertigkeit

Haftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS
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§ 3  Für die dem Absender oder dem 
Empfänger entstehenden Kosten und 
Verluste, die sich nicht aus dem Fracht-
vertrag ergeben, wird von der Eisen-
bahn kein Ersatz geleistet.

KommentareHaftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS
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Artikel 31
Haftung bei Schwund

§ 1  Bei Gütern, die infolge ihrer natür-
lichen Beschaffenheit durch die Beför-
derung in der Regel einem Schwund 
ausgesetzt sind, haftet der Beförderer 
ohne Rücksicht auf die Länge der 
durchfahrenen Strecke nur für den Teil 
des Schwundes, der die folgenden 
Prozentsätze überschreitet:

   a) zwei Prozent der Masse bei 
flüssigen oder in feuchtem Zustand 
aufgegebenen Gütern;

   b) ein Prozent der Masse bei tro-
ckenen Gütern.

Artikel 24
Einschränkung der Haftung bei 

Schwund

§ 1  Bei Gütern, die infolge ihrer beson-
deren natürlichen Beschaffenheit wäh-
rend der Beförderung einen Schwund 
erleiden, haftet die Eisenbahn ohne 
Rücksicht auf die Länge der durchfah-
renen Strecke nicht für einen Schwund 
in Höhe der nachstehend genannten 
Normen:

1.    2% der Masse für flüssige oder 
in feuchtem oder rohem (frischem) 
Zustand aufgelieferte Güter sowie für 
folgende Güter:
   Manganerze und Chromerze
   Kupfervitriol
   Magnesia und andere chemische 

Rohstoffe in loser Schüttung
   Salz
   Früchte, frische
   Gemüse, frisches
   Leder und rohe gesalzene Häute 

und Felle
   Tabak
   Frischfleisch gekühlt
   Zitrusfrüchte und Bananen
   Beeren, frische

2.    1,5% der Masse für folgende Güter:
   Brennholz, Nutzholz, Bambus und 

Holzkohle
   Baustoffe mineralischen Ursprungs
   Fette
   Fische, gesalzene gedörrt
   Düngemittel

3.    1% der Masse für folgende Güter:
   Brennstoffe, mineralische
   Erdölkoks und Steinkohlenkoks
   Eisenerze
   Baumrinde
   Wolle, ungewaschene
   Hopfen
   Seife
   Wurzeln
   Fleisch, gefrorenes
   Geflügel, geschlachtetes
   Fleischwaren, geräucherte
   Fisch, gefroren
   Meeresfrüchte
   Geflügelfleisch, gefroren
   Würste und Fleischwaren, verschie-

dene Sorten

4.    0,5% der Masse für alle übrigen 
trockenen Güter, die bei der Beförde-
rung einem Schwund ausgesetzt sind

5.    Bei der Beförderung der Güter 
in der Verpackung aus Glas oder in 
ähnlicher Verpackung, deren beson-
dere natürliche Beschaffenheit Bruch, 
darunter auch Glasbruch verursacht hat 
(Ziff. 2 § 3 Artikel 23), wird die Norm des 

Kommentare

Die CIM und SMGS Bestimmungen sind 
vergleichbar

Haftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS
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§ 2  Auf die Einschränkung der Haftung 
gemäß § 1 kann sich der Beförderer 
nicht berufen, wenn nachgewiesen wird, 
dass der Verlust nach den Umstän-
den des Falles nicht auf die Ursachen 
zurückzuführen ist, die für die zuge-
lassenen Prozentsätze maßgebend 
gewesen sind.

§ 3  Werden mehrere Frachtstücke mit 
demselben Frachtbrief befördert, so 
wird der Schwund für jedes Frachtstück 
berechnet, sofern dessen Masse beim 
Versand entweder im Frachtbrief einzeln 
angegeben ist oder auf andere Weise 
festgestellt werden kann.

§ 4  Bei gänzlichem Verlust des Gutes 
oder bei Verlust einzelner Frachtstücke 
wird bei der Berechnung der Entschädi-
gung kein Abzug für Schwund vorge-
nommen.

§ 5  Durch diesen Artikel werden die 
Artikel 23 und 25 nicht berührt.

Schwundes in der Höhe von 1% der 
gesamten Masse berechnet.

Im Verkehr mit Umladung erhöhen sich 
für die vorstehend genannten Güter, 
die lose oder lose geschüttet oder in 
Behälterwagen verladen werden, die in 
den Ziffern 1 bis 4 dieses Paragraphen 
genannten Schwundnormen um 0,3% 
für jede Umladung.

§ 2  Die im § 1 dieses Artikels vorgese-
hene Haftungseinschränkung tritt nicht 
ein, wenn durch den Absender oder den 
Empfänger nachgewiesen wird, daß 
der Schwund nicht auf die besondere 
natürliche Beschaffenheit des jeweiligen 
Gutes zurückzuführen ist.

§ 3  Wurden mehrere Versandstücke 
mit einem Frachtbrief befördert, so wird 
die zulässige Norm des Schwundes 
gesondert für jedes Versandstück be-
rechnet, sofern die Masse der einzelnen 
Versandstücke bei der Annahme im 
Frachtbrief angegeben wurde.

§ 4  Bei gänzlichem Verlust des Gutes 
oder bei Verlust einzelner Versandstü-
cke wird beim Berechnen der Ent-
schädigung für das gänzlich in Verlust 
geratene Gut bzw. für die in Verlust 
geratenen Versandstücke kein Abzug 
für Schwund vorgenommen.

KommentareHaftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS
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Artikel 32
Entschädigung bei Beschädigung

§ 1  Bei Beschädigung des Gutes hat 
der Beförderer ohne weiteren Schaden-
ersatz eine Entschädigung zu zahlen, 
die der Wertminderung des Gutes 
entspricht. Der Berechnung dieses 
Betrages ist der Prozentsatz zugrunde 
zu legen, um den der gemäß Artikel 30 
ermittelte Wert des Gutes am Bestim-
mungsort gemindert ist.

§ 2  Die Entschädigung übersteigt nicht

   a) den Betrag, der im Fall ihres 
gänzlichen Verlustes zu zahlen 
wäre, wenn die ganze Sendung 
durch die Beschädigung entwertet 
ist;

   b) den Betrag, der im Falle des 
Verlustes des entwerteten Teiles zu 
zahlen wäre, wenn nur ein Teil der 
Sendung durch die Beschädigung 
entwertet ist.

§ 3  Bei Beschädigung eines auf 
eigenen Rädern rollenden und als 
Beförderungsgut aufgegebenen Eisen-
bahnfahrzeuges, einer intermodalen 
Transporteinheit oder ihrer Bestandteile 
ist die Entschädigung auf die Instand-
setzungskosten ohne weiteren Scha-
denersatz beschränkt. Die Entschädi-
gung übertsteigt nicht den Betrag, der 
im Fall des Verlustes zu zahlen wäre.

§ 4  Der Beförderer hat außerdem in 
dem in § 1 bezeichneten Verhältnis die 
in Artikel 30 § 4 erwähnten Kosten zu 
erstatten.

Artikel 26
Höhe der Entschädigung bei Beschä-
digung, Verderb oder einer anderen 

Qualitätsminderung des Gutes

§ 1  Ist von der Eisenbahn auf Grund 
der Bestimmungen dieses Abkommens 
eine Entschädigung für Beschädigung, 
Verderb oder eine andere Qualitätsmin-
derung des Gutes an den Absender 
oder Empfänger zu leisten, hat die 
Eisenbahn den Betrag der entspre-
chenden Wertminderung des Gutes zu 
zahlen.
§ 2  Bei Beschädigung, Verderb oder 
einer anderen Qualitätsminderung eines 
Gutes mit angegebenem Wert gemäß 
Artikel 10 zahlt die Eisenbahn eine 
Entschädigung in Höhe des Teils des 
angegebenen Wertes, der der prozen-
tualen Wertminderung des beschä-
digten, verdorbenen oder auf eine an-
dere Weise qualitätsgeminderten Gutes 
entspricht, sowie eine Entschädigung in 
Höhe gemäß Artikel 25 § 2.
§ 3  Die Höhe der in den §§ 1 und 2 
dieses Artikels vorgesehenen Entschä-
digungen wird entsprechend Artikel 25 
§§ 1 und 2 sowie gegebenenfalls auf 
der Grundlage eines Sachverständi-
gengutachtens gemäß Artikel 18 § 7 
ermittelt.

§ 4  Die Höhe der in den §§ 1 und 2 
dieses Artikels vorgesehenen Entschä-
digungen darf nicht übersteigen
   1. die Entschädigung, die für den 

gänzlichen Verlust zu zahlen wäre, 
wenn das Gut insgesamt durch 
Beschädigung, Verderb oder eine 
andere Qualitätsminderung entwer-
tet ist

   2. die Entschädigung, die für den 
Verlust des entwerteten Teils zu 
zahlen wäre, wenn das Gut teilwei-
se durch Beschädigung, Verderb 
oder eine andere Qualitätsminde-
rung entwertet ist.

§ 5   Für die dem Absender oder Emp-
fänger entstehenden Kosten und Verlus-
te, die sich nicht aus dem Frachtvertrag 
ergeben, wird von der Eisenbahn kein 
Ersatz geleistet.

Kommentare

Die CIM und SMGS Bestimmungen sind 
vergleichbar

Die CIM und SMGS Bestimmungen sind 
vergleichbar

Haftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS
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Artikel 33
Entschädigung bei Überschreitung 

der Lieferfrist

§ 1  Ist durch die Überschreitung der 
Lieferfrist ein Schaden, einschließlich 
einer Beschädigung, entstanden, so hat 
der Beförderer eine Entschädigung zu 
zahlen, die höchstens das Vierfache der 
Fracht beträgt.

§ 2  Bei gänzlichem Verlust des Gutes 
wird die Entschädigung gemäß § 1 nicht 
neben der Entschädigung gemäß Artikel 
30 geleistet.
§ 3  Bei teilweisem Verlust des Gutes 
beträgt die Entschädigung gemäß § 1 
höchstens das Vierfache der auf den 
nicht verlorenen Teil der Sendung ent-
fallenden Fracht.
§ 4  Bei einer Beschädigung des Gutes, 
die nicht Folge der Lieferfrist über-
schreitung ist, wird die Entschädigung 
gemäß § 1 gegebenenfalls neben der 
Entschädigung gemäß Artikel 32 geleis-
tet.
§ 5  In keinem Fall ist die Entschädi-
gung gemäß § 1 zuzüglich der Ent-
schädigungen gemäß Artikel 30 und 32 
insgesamt höher als die Entschädigung 
bei gänzlichem Verlust des Gutes.

Artikel 27
Höhe der Entschädigung bei Über-

schreitung der Lieferfrist

§ 1  Bei Überschreitung der Lieferfrist 
zahlt die Eisenbahn an den Empfän-
ger des Gutes eine Entschädigung 
unter Zugrundelegung der Fracht für 
die Beförderung auf der Eisenbahn, 
die die Überschreitung der Lieferfrist 
verursacht hat, und der Dauer der 
Überschreitung, die als Verhältnis von 
Überschreitung der Lieferfrist (in Tagen) 
zur Gesamtlieferfrist bestimmt wird, und 
zwar
   6 % der Fracht bei Überschreitung 

bis zu einem Zehntel der Gesamt-
lieferfrist

   12 % der Fracht bei Überschreitung 
um mehr als ein Zehntel bis höchs-
tens zwei Zehntel der Gesamtliefer-
frist

   18 % der Fracht bei Überschrei-
tung um mehr als zwei Zehntel bis 
höchstens drei Zehntel der Ge-
samtlieferfrist

   24 % der Fracht bei Überschrei-
tung um mehr als drei Zehntel bis 
höchstens vier Zehntel der Gesamt-
lieferfrist

   30 % der Fracht bei Überschrei-
tung um mehr als vier Zehntel der 
Gesamtlieferfrist.

Wurde die Beförderung des Gutes auf 
einzelnen Eisenbahnen verzögert, das 
Gut auf anderen Eisenbahnen hingegen 
schneller befördert, als es die festge-
setzten Lieferfristen vorsehen, ist die 
Unterschreitung beim Bemessen der 
Dauer der Überschreitung der Lieferfrist 
zu berücksichtigen.

§ 2  Bei gänzlichem Verlust des Gutes 
darf die im § 1 dieses Artikels vorge-
sehene Entschädigung nicht gefordert 
werden.
Liegt bei einem teilweisen Verlust des 
Gutes gleichzeitig eine Überschreitung 
der Lieferfrist vor, wird eine Entschädi-
gung für das Überschreiten der Liefer-
frist für den nicht verlorengegangenen 
Teil des Gutes geleistet.
Liegt bei einer Beschädigung, einem 
Verderb oder einer anderen Quali-
tätsminderung des Gutes gleichzeitig 
eine Überschreitung der Lieferfrist vor, 
wird die Entschädigung für das Über-
schreiten der Lieferfrist zu der gemäß 
Artikel 26 zu leistenden Entschädigung 
hinzugezählt.
Die Entschädigung gemäß §1 dieses 
Artikels zuzüglich der Entschädigungen 
gemäß den Artikel 25 und 26 darf nicht 
höher sein als die Gesamtsumme der 
Entschädigung, die bei gänzlichem 
Verlust des Gutes zu zahlen wäre.

Kommentare

Unterschiedliche Höchstbeträge:

CIM – bis auf das Vierfache der Fracht

SMGS – höchstens 30% der Fracht

Haftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS
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§ 6  Ist gemäß Artikel 16 § 1 die Liefer-
frist durch Vereinbarung festgesetzt, so 
kann darin eine von § 1 abweichende 
Entschädigungsregelung vorgesehen 
werden. Sind in diesem Fall die Lie-
ferfristen gemäß Artikel 16 §§ 2 bis 4 
überschritten, so kann der Berechtigte 
entweder die Entschädigung gemäß der 
genannten Vereinbarung oder die in den 
§§ 1 bis 5 vorgesehene Entschädigung 
verlangen.

§ 5  Einzelne an diesem Abkommen be-
teiligte Eisenbahnen können untereinan-
der Vereinbarungen über die Regelung 
der Entschädigung beim Überschreiten 
der Lieferfrist abschließen, die von den 
in den §§ 1 bis 4 dieses Artikels enthal-
tenen Bestimmungen abweichen. Jede 
derartige Vereinbarung darf sich nur auf 
Sendungen beziehen, die ausschließlich 
über Strecken der an dieser Vereinba-
rung beteiligten Eisenbahnen befördert 
werden.
Das Recht des Kunden Ansprüche 
auf Erstattung eines ihm zustehenden 
Betrages geltend zu machen, darf 
durch die unter einzelnen Eisenbahnen 
abgeschlossenen Vereinbarungen nicht 
berührt werden.

Kommentare

CIM und SMGS sehen die Möglichkeit 
für eine Vereinbarung zwischen den 
Beförderern (Eisenbahnen) zur Rege-
lung der Aufteilung der Entschädigung 
wegen Lieferfristüberschreitungen vor.

Haftungsbestimmungen SMGSHaftungsbestimmungen CIM
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Artikel 34
Entschädigung bei Wertangabe

Der Absender und der Beförderer 
können vereinbaren, dass der Absender 
im Frachtbrief einen Wert des Gutes 
angibt, der den in Artikel 30 § 2 vorge-
sehenen Höchstbetrag übersteigt. In 
diesem Fall tritt der angegebene Betrag 
an die Stelle dieses Höchstbetrages.

Artikel 35
Entschädigung bei Angabe des Inter-

esses an der Lieferung

Der Absender und der Beförderer kön-
nen vereinbaren, dass der Absender, für 
den Fall des Verlustes oder der Beschä-
digung und für den Fall der Überschrei-
tung der vereinbarten Lieferfrist, durch 
Eintragung eines bezifferten Betrages in 
den Frachtbrief ein besonderes Interes-
se an der Lieferung angibt. Bei Angabe 
eines Interesses an der Lieferung kann 
außer den in Artikel 30, 32 und 33 vor-
gesehenen Entschädigungen der Ersatz 
des weiteren nachgewiesenen Scha-
dens bis zur Höhe des angegebenen 
Betrages verlangt werden.

Artikel 36
Verlust des Rechtes auf Haftungsbe-

schränkung

Die in Artikel 15 § 3, Artikel 19 §§ 6 und 
7, Artikel 30, 32 bis 35 vorgesehenen 
Haftungsbeschränkungen finden keine 
Anwendung, wenn nachgewiesen wird, 
dass der Schaden auf eine Handlung 
oder Unterlassung des Beförderers 
zurückzuführen ist, die entweder in der 
Absicht, einen solchen Schaden herbei-
zuführen, oder leichtfertig und in dem 
Bewußtsein begangen wurde, dass ein 
solcher Schaden mit Wahrscheinlichkeit 
eintreten werde.

Artikel 25
Höhe der Entschädigung bei gänz-
lichem oder teilweisem Verlust des 

Gutes

§ 1 (3) Bei gänzlichem oder teilweisem 
Verlust eines Gutes mit angegebenem 
Wert gemäß Artikel 10 zahlt die Eisen-
bahn an den Absender bzw. an den 
Empfänger als Entschädigung den 
angegebenen Wert oder den auf den 
verlorenen Teil des Gutes entfallenden 
Anteil des angegebenen Wertes.

Artikel 10
Angabe des Wertes des Gutes und 

Interesse an der Lieferung

§ 5   Gemäß Vereinbarung mit den an 
der Beförderung beteiligten Eisen-
bahnen kann der Absender bei der 
Auslieferung des Gutes zur Beförderung 
das Interesse an der Lieferung angeben.

Kommentare

Lex specialis zu Art. 5 CIM

CIM und SMGS sehen unterschiedliche 
Regelungen zur Höhe der Entschädigung 
(siehe Art. 30 § 2 CIM)

Gemäss SMGS kann die Verantwortung 
des Beförderers nicht vertraglich erweitert 
werden

Die CIM und SMGS Bestimmungen sind 
vergleichbar

Lex specialis zu Art. 5 CIM

Gibt es in SMGS nicht

Haftungsbestimmungen SMGSHaftungsbestimmungen CIM



67



68

Artikel 37
Umrechnung und Verzinsung

§ 1  Müssen bei der  Berechnung der 
Entschädigung in ausländischer Wäh-
rung ausgedrückte Beträge umgerech-
net werden, so sind sie nach dem Kurs 
am Tag und am Ort der Zahlung der 
Entschädigung umzu¬rechnen.

§ 2  Der Berechtigte kann auf die 
Entschädigung Zinsen in Höhe von fünf 
Prozent jährlich verlangen, und zwar 
vom Tag der Reklamation gemäß Artikel 
43 oder, wenn keine Reklamation voran-
gegangen ist, vom Tag der Klageerhe-
bung an.

§ 3  Legt der Berechtigte dem Beförde-
rer die zur abschließenden Behandlung 
der Reklamation erforderlichen Belege 
nicht innerhalb einer ihm gestellten 
angemessenen Frist vor, so ist der Lauf 
der Zinsen vom Ablauf dieser Frist an 
bis zur Übergabe dieser Belege ge-
hemmt.

Artikel 28
Zahlung der Entschädigungen.

Verzinsen der Entschädigungen und 
der zuviel erhobenen Kosten

§ 2  Wird der Entschädigungsbetrag in 
der Währung des einen Landes angege-
ben, aber in einem anderen Lande aus-
gezahlt, ist er zu dem Kurs, der am Tag 
und Ort der Zahlung gilt, in die Währung 
dieses Landes umzurechnen.

§ 3  Wird eine Reklamation erst nach 
Ablauf von 180 Tagen, gerechnet vom 
Eingangstag des Antrags an, beantwor-
tet oder wurden die zuviel erhobenen 
Kosten oder die gemäß Artikel 25 oder 
26 zu leistenden Entschädigungen erst 
nach Ablauf dieser Frist gezahlt, ist der 
zu zahlende Betrag mit jährlich 4% zu 
verzinsen.
Die Zinsen werden bis zu dem Tag be-
rechnet, an dem der Betrag überwiesen 
oder gezahlt wird, und zwar
1.bei Reklamationen für zuviel erho-
bene Kosten vom Tag der Erhebung 
dieser Kosten an
2.bei Schadenersatzansprüchen gemäß 
den Artikeln 25 und 26 vom Tag der 
Geltendmachung dieser Ansprüche an.
Entschädigungen bis einschließlich 100 
Schweizer Franken und zuviel erhobene 
Kosten bis einschließlich 10 Schweizer 
Franken werden nicht verzinst.

Artikel 29
Reklamationen

§ 7 7)  Wurden einer schriftlichen 
Reklamation bei der Eisenbahn nicht 
alle vorstehend genannten Unterlagen 
oder die in den Ziffern 1 bis 4 dieses 
Paragraphen genannten Unterlagen als 
Kopien beigefügt, wird diese unvollstän-
dige oder unrichtige Reklamation spä-
testens 15 Tage nach deren Eingang bei 
der gemäß Anlage 19 genannten Stelle 
dieser Eisenbahn dem Reklamanten mit 
dem Hinweis zurückgegeben, welche 
Unterlagen fehlen oder als Kopien vor-
gelegt wurden. In diesem Fall tritt die im 
Artikel 31 § 3 vorgesehene Hemmung 
des Laufs der Verjährung nicht ein. Gibt 
die Eisenbahn dem Reklamanten die 
unvollständige oder unrichtige Reklama-
tion erst nach Ablauf der 15 tägigen Frist 
zurück, wird der Lauf der Verjährung 
vom ersten Tag nach Ablauf dieser Frist 
bis zum Tag des Eingangs dieser unvoll-
ständigen oder unrichtigen Reklama-
tion beim Reklamanten gehemmt. Die 
Rückgabe dieser Reklamation von der 
Eisenbahn an den Reklamanten bedeu-
tet keine Ablehnung des Anspruchs im 
Sinne des Artikels 30 § 2 und berech-
tigt den Reklamanten nicht, eine Klage 
gegen die Eisenbahn zu erheben.

Kommentare

Die CIM und SMGS Bestimmungen sind 
vergleichbar

Haftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS
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Artikel 38
Haftung im Eisenbahn Seeverkehr

§ 1  Bei Eisenbahn Seebeförderungen 
über Linien zur See gemäß Artikel 24
§ 1 des Übereinkommens kann jeder 
Mitgliedstaat, indem er die Aufnah-
me eines entsprechenden Vermerkes 
in die Liste der diesen Einheitlichen 
Rechtsvorschriften unterstellten Linien 
verlangt, die Gründe für die Befreiung 
von der Haftung gemäß Artikel 23 um 
die nachstehenden Gründe, jedoch nur 
in ihrer Gesamtheit, ergänzen:
   a) Feuer, sofern der Beförderer 

beweist, dass es weder durch sein 
Verschulden noch durch Verschul-
den des Kapitäns, der Schiffsbe-
satzung, des Lotsen oder der in 
seinem Dienst stehenden Personen 
entstanden ist;

   b) Rettung oder Versuch der Ret-
tung von Leben oder Eigentum zur 
See;

   c) Verladung des Gutes auf Deck, 
sofern der Absender seine Einwilli-
gung dazu im Frachtbrief gegeben 
hat und sofern das Gut nicht in 
Eisenbahnwagen befördert wird;

   d) Gefahren oder Unfälle der See 
oder anderer schiffbarer Gewässer.

§ 2  Der Beförderer kann sich auf die in 
§ 1 genannten Haftungsbefreiungsgrün-
de nur berufen, wenn er beweist, dass 
der Verlust, die Beschädigung oder die 
Überschreitung der Lieferfrist auf der 
Seestrecke vom Beginn des Einladens 
der Güter in das Schiff bis zu ihrer Aus-
ladung aus dem Schiff entstanden ist.

§ 3  Beruft sich der Beförderer auf die 
in § 1 genannten Haftungsbefreiungs-
gründe, haftet er dennoch, wenn der 
Berechtigte nachweist, dass der Verlust, 
die Beschädigung oder die Überschrei-
tung der Lieferfrist auf einem Verschul-
den des Beförderers, des Kapitäns, der 
Schiffsbesatzung, des Lotsen oder der 
im Dienste des Beförderers stehenden 
Personen beruht.

§ 4  Wird eine Seestrecke durch mehre-
re Unternehmen bedient, die in die Liste 
der Linien gemäß Artikel 24 § 1 des 
Übereinkommens eingetragen sind, so 
müssen für alle Unternehmen die glei-
chen Haftungsvorschriften gelten. Sind 
diese Unternehmen auf Antrag mehrerer 
Mitgliedstaaten in die Liste eingetragen 
worden, so muß außerdem über die 
Anwendung dieser Haftungsvorschriften 
vorher ein Einverständnis unter diesen 
Staaten erzielt werden.

Kommentare

SMGS sieht spezielle Bestimmungen 
in der Anlage 12.6 in Bezug auf Verbin-
dungen gemäss Ziff. 4.1 und 4.2 vor

Haftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS
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§ 5  Die gemäß §§ 1 und 4 getroffenen 
Maßnahmen sind dem Generalsekretär 
mitzuteilen. Sie treten frühestens nach 
Ablauf von 30 Tagen in Kraft, gerechnet 
vom Tag der vom Generalsekretär an 
die anderen Mitgliedstaaten gerichteten 
Mitteilung über diese Maßnahmen. Un-
terwegs befindliche Sendungen werden 
von diesen Maßnahmen nicht betroffen.

KommentareHaftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS
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Artikel 39
Haftung bei nuklearem Ereignis

Der Beförderer ist von der ihm gemäß 
diesen Einheitlichen 

Rechtsvorschriften obliegenden Haf-
tung befreit, wenn der Schaden durch 
ein nukleares Ereignis verursacht wor-
den ist und wenn gemäß den Gesetzen 
und Vorschriften eines Staates über die 
Haftung auf dem Gebiet der Kernener-
gie der Inhaber einer Kernanlage oder 
eine ihm gleichgestellte Person für 
diesen Schaden haftet.

Kommentare

Gibt es in SMGS nicht

Haftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS
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Artikel 40
Personen, für die der Beförderer 

haftet

Der Beförderer haftet für seine Bediens-
teten und für andere Personen, deren er 
sich bei der Durchführung der Beförde-
rung bedient, soweit diese Bediensteten 
und anderen Personen in Ausübung 
ihrer Verrichtungen handeln. Die Be-
treiber der Eisenbahninfrastruktur, auf 
der die Beförderung erfolgt, gelten als 
Personen, deren sich der Beförderer 
bei der Durchführung der Beförderung 
bedient.

Kommentare

Gibt es in SMGS nicht

Haftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS
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Artikel 41
Sonstige Ansprüche

§ 1  In allen Fällen, auf welche die-
se Einheitlichen Rechtsvorschriften 
Anwendung finden, kann gegen den 
Beförderer ein Anspruch auf Schaden-
ersatz, auf welchem Rechtsgrund er 
auch beruht, nur unter den Vorausset-
zungen und Beschränkungen dieser 
Einheitlichen Rechtsvorschriften geltend 
gemacht werden.

§ 2  Das gleiche gilt für Ansprüche 
gegen die Bediensteten und anderen 
Personen, für die der Beförderer gemäß 
Artikel 40 haftet.

Artikel 26
Höhe der Entschädigung bei Beschä-
digung, Verderb oder einer anderen 

Qualitätsminderung des Gutes

§ 5  Für die dem Absender oder Emp-
fänger entstehenden Kosten und Verlus-
te, die sich nicht aus dem Frachtvertrag 
ergeben, wird von der Eisenbahn kein 
Ersatz geleistet.

Kommentare

Die CIM und SMGS Bestimmungen sind 
vergleichbar

Haftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS



81



82

Artikel 42
Tatbestandsaufnahme

§ 1  Wird ein teilweiser Verlust oder eine 
Beschädigung vom Beförderer entdeckt 
oder vermutet oder vom Verfügungs-
berechtigten behauptet, so hat der 
Beförderer je nach Art des Schadens 
den Zustand des Gutes, seine Masse 
und, soweit möglich, das Ausmaß und 
die Ursache des Schadens sowie den 
Zeitpunkt seines Entstehens unverzüg-
lich und, wenn möglich, in Gegenwart 
des Berechtigten in einer Tatbestands-
aufnahme festzuhalten.

Artikel 18
Tatbestandsaufnahme

§ 1  Die Eisenbahn hat eine Tatbe-
standsaufnahme aufzustellen, wenn sie 
während der Beförderung oder wäh-
rend der Ablieferung eines Gutes den 
Zustand, die Masse oder die Stückzahl 
dieses Gutes sowie das Vorhandensein 
des Frachtbriefs überprüft und dabei 
feststellt, daß
1. das Gut gänzlich oder teilweise in 
Verlust geraten, ein Schwund einge-
treten, das Gut beschädigt, verdorben 
oder auf andere Weise qualitätsgemin-
dert ist
2. Abweichungen zwischen den Anga-
ben im Frachtbrief und dem tatsäch-
lich vorhandenen Gut hinsichtlich der 
Bezeichnung, Masse und Stückzahl des 
Gutes; der Zeichen (Marken) und Num-
mern der Stücke; der Bezeichnung des 
Empfängers und des Bestimmungs-
bahnhofs bestehen
3. der zum Gut gehörende Frachtbrief 
bzw. einzelne Blätter des Frachtbriefs 
oder das zum Frachtbrief gehörende 
Gut fehlt
4. die vom Absender beigegebenen und 
im Frachtbrief aufgeführten Lademittel 
gänzlich oder teilweise fehlen. 
Die Tatbestandsaufnahme ist auch dann 
zu erstellen, wenn ein leerer Privat- oder 
Mietwagen ohne Frachtbrief sowie ein 
Frachtbrief ohne Wagen festgestellt 
werden.

Der Bahnhof, der eine oder mehrere 
dieser Unregelmäßigkeiten feststellt, hat 
eine Tatbestandsaufnahme gemäß dem 
Muster der Anlage 16 aufzustellen.
Die Tatbestandsaufnahme ist jedoch nur 
dann aufzustellen, wenn die vorstehend 
genannten Unregelmäßigkeiten aus-
schließlich in der Zeit von der Annahme 
bis zur Ablieferung des Gutes eingetre-
ten sein können.
Das Aufstellen einer Tatbestandsauf-
nahme ist vom Bahnhof im Frachtbrief 
in der Spalte „Tatbestandsaufnahme“ 
zu vermerken.

§ 2  Stellt der Empfänger während 
der Ablieferung des Gutes eine im § 1 
dieses Artikels genannte Unregelmä-
ßigkeit fest und hat die Eisenbahn über 
diese Unregelmäßigkeit keine Tatbe-
standsaufnahme aufgestellt, hat der 
Empfänger unverzüglich das Aufstellen 
einer Tatbestandsaufnahme durch den 
Bestimmungsbahnhof zu beantragen.
Der Bestimmungsbahnhof ist berech-
tigt, das Aufstellen der Tatbestandsauf-
nahme zu verweigern, wenn

Kommentare

Die CIM und SMGS Bestimmungen sind 
vergleichbar

Haftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS
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§ 2  Dem Berechtigten ist eine Abschrift 
der Tatbestandsaufnahme unentgeltlich 
auszuhändigen.

§ 3  Erkennt der Berechtigte die Fest-
stellungen in der Tatbestandsaufnahme 
nicht an, so kann er verlangen, dass 
der Zustand und die Masse des Gutes 
sowie die Ursache und der Betrag des 
Schadens von einem durch die Parteien 
des Beförderungsvertrages oder ein 
Gericht bestellten Sachverständigen 
festgestellt werden. Das Verfahren 
richtet sich nach den Gesetzen und 
Vorschriften des Staates, in dem die 
Feststellung erfolgt.

   1. ausgeschlossen ist, daß die ge-
nannte Unregelmäßigkeit in der Zeit 
von der Annahme bis zur Abliefe-
rung des Gutes eingetreten ist

   2. bei einem Schwund die im § 5 
dieses Artikels genannten Normen 
nicht überschritten sind.

§ 3  Sofern die bei der Bestimmungs-
bahn geltenden Binnenvorschriften das 
Aufstellen einer Tatbestandsaufnah-
me auch nach Ablieferung des Gutes 
zulassen, ist der Empfänger berechtigt, 
bei einer im §1 dieses Artikels ge-
nannten und bei der Ablieferung des 
Gutes äußerlich nicht erkennbaren 
Unregelmäßigkeit das Aufstellen einer 
Tatbestandsaufnahme nach Ablieferung 
des Gutes beim Bestimmungsbahnhof 
zu beantragen. Dieser Antrag ist vom 
Empfänger unverzüglich nach Feststel-
lung der Unregelmäßigkeit, spätestens 
jedoch drei Tage nach Ablieferung des 
Gutes, beim Bestimmungsbahnhof zu 
stellen. Bis zum Aufstellen der Tatbe-
standsaufnahme durch den Bestim-
mungsbahnhof darf der Empfänger den 
Zustand des Gutes nicht verändern, so-
fern dies nicht zur Verhinderung eines 
weiteren Schadens erforderlich ist. 
Die durch den Empfänger vom Wagen, 
Container, Autozug, Wechselaufbau, 
Sattelauflieger, Kraftfahrzeug, Traktor 
oder von einer anderen selbstfahrenden 
Maschine nach abgenommenen Plom-
ben bzw. Verriegelungs- und Plombier-
einrichtungen  sind dem Bestimmungs-
bahnhof zu übergeben.

§ 8  Eine Ausfertigung der Tatbestands-
aufnahme ist dem Empfänger gemäß 
den bei der Bestimmungsbahn gelten-
den Binnenvorschriften auszuhändigen.

§ 9  Die den Empfänger betreffenden 
Bestimmungen der §§ 2 bis 8 dieses 
Artikels gelten entsprechend für den 
Absender, wenn das Gut gemäß Artikel 
20 § 2 Ziff. 1 dem Absender zurückge-
geben wird, oder für einen Dritten, wenn 
das Gut gemäß den im Artikel 21 § 3 
genannten Binnenvorschriften diesem 
übergeben wird.

§ 6  Die Tatbestandsaufnahme ist von 
dem im Muster gemäß Anlage 16 ge-
nannten Beschäftigten des Bahnhofs zu 
unterscheiden. Wird die Tatbestands-
aufnahme auf dem Bestimmungs-
bahnhof aufgestellt, ist sie auch vom 
Empfänger oder von einem von ihm für 
den Empfang des Gutes Bevollmächtig-
ten zu unterschreiben.

KommentareHaftungsbestimmungen SMGSHaftungsbestimmungen CIM
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Ist der Empfänger mit den Angaben 
in der Tatbestandsaufnahme nicht 
einverstanden, so ist er berechtigt, 
seine Bemerkungen dazu in die Tatbe-
standsaufnahme einzutragen, sofern die 
bei der Bestimmungsbahn geltenden 
Binnenvorschriften dies vorsehen.

§ 7  Zur Feststellung der Ursachen 
und des Umfangs des Verlustes, des 
Schwundes, der Beschädigung, des 
Verderbs oder einer anderen Qualitäts-
minderung des Gutes sowie zur Bestim-
mung der Höhe des Schadens kann 
ein Sachverständigengutachten gemäß 
den inneren Gesetzen und Vorschriften 
des Bestimmungslandes angefertigt 
werden.

KommentareHaftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS
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Artikel 43
Reklamationen

§ 1  Reklamationen aus dem Beför-
derungsvertrag sind schriftlich an den 
Beförderer zu richten, gegen den die 
Ansprüche gerichtlich geltend gemacht 
werden können.

§ 2  Reklamationen können von den 
Personen eingereicht werden, die zur 
gerichtlichen Geltendmachung von 
Ansprüchen gegen den Beförderer 
berechtigt sind.

Artikel 45
Beförderer, gegen die Ansprüche 

gerichtlich geltend gemacht werden 
können

§ 1  Vorbehaltlich der §§ 3 und 4 
können Ansprüche aus dem Beförde-
rungsvertrag nur gegen den ersten, 
den letzten oder denjenigen Beförderer 
geltend gemacht werden, der den Teil 
der Beförderung durchgeführt hat, in 
dessen Verlauf die den Anspruch be-
gründende Tatsache eingetreten ist.

§ 2  Ist bei Beförderungen durch auf-
einanderfolgende Beförderer der zur 
Ablieferung verpflichtete Beförderer mit 
seiner Zustimmung im Frachtbrief ein-
getragen, können Ansprüche gemäß § 1 
auch dann gegen ihn gerichtlich geltend 
gemacht werden, wenn er weder das 
Gut noch den Frachtbrief erhalten hat.

Art. 43 § 3 Reicht der Absender eine 
Reklamation ein, so hat er das Fracht-
briefdoppel vorzulegen. Andernfalls 
muß er die Zustimmung des Empfän-
gers beibringen oder nachweisen, dass 
dieser die Annahme des Gutes verwei-
gert hat.

Art. 43 § 4 Reicht der Empfänger eine 
Reklamation ein, so hat er den Fracht-
brief vorzulegen, wenn dieser ihm 
übergeben worden ist.

Artikel 29
Reklamationen

§ 2  Die Reklamationen sind mit ent-
sprechender Begründung und Angabe 
des Betrags schriftlich einzureichen, 
und zwar vom Absender bei der Ver-
sandbahn und vom Empfänger bei der 
Bestimmungsbahn. Sie sind für jede 
Sendung getrennt einzureichen, ausge-
nommen
1. Reklamationen auf Erstattung von 
zuviel erhobenen Kosten. Solche Rekla-
mationen können mehrere Sendungen 
umfassen
2. Fälle, in denen für mehrere Sen-
dungen nur eine Tatbestandsaufnahme 
gefertigt wurde. In diesen Fällen hat 
sich die Reklamation auf alle Sen-
dungen zu beziehen, die in der Tatbe-
standsaufnahme aufgeführt sind.

§ 3  Reklamationen auf Erstattung von 
Kosten, die gemäß dem Frachtvertrag 
gezahlt wurden, kann nur derjenige gel-
tend machen, der diese Zahlung geleis-
tet hat, und zwar nur bei der Eisenbahn, 
die diese Beträge erhoben hat.

§ 5  Werden Reklamationen im Namen 
des Absenders oder Empfängers von 
einem Bevollmächtigten eingereicht, 
muß dieser eine entsprechende Voll-
macht des Absenders bzw. Empfängers 
vorlegen. Diese Vollmacht muß den 
inneren Gesetzen und Vorschriften des 
Landes entsprechen, gegen dessen 
Eisenbahnen der Anspruch geltend ge-
macht wird. Die Vollmacht verbleibt bei 
der Eisenbahn, bei der die Reklamation 
eingereicht wurde.

§ 7  Reklamationen bei der Eisenbahn 
können geltend gemacht werden
1. bei gänzlichem Verlust des Gutes:
durch den Absender unter Vorlage des 
Frachtbriefdoppels (Blatt 3 des Fracht-
briefs) oder durch den Empfänger unter 
Vorlage des Frachtbriefdoppels (Blatt 
3 des Frachtbriefs) oder des Fracht-
brief-originals und des Empfangscheins 
(Blätter 1 und 5 des Frachtbriefs). Das 
Frachtbriefdoppel oder das Fracht-
brieforiginal und der Empfangsschein 
müssen den mit dem Abdruck des 
Tagesstempels des Bestimmungs-
bahnhofs bestätigten Vermerk über das 
Nichteintreffen des Gutes gemäß Artikel 
17 § 6 enthalten
2. bei teilweisem Verlust, bei Beschä-
digung, Verderb oder einer anderen 
Qualitätsminderung des Gutes – durch 
den Absender oder Empfänger unter 
Vorlage des Frachtbrieforiginals und 
des Empfangsscheins (Blätter 1 und 5 
des Frachtbriefs) und der Tatbestands-
aufnahme, die von der Eisenbahn dem 

CIM und SMGS sehen vergleichbare 
Bestimmungen vor

In CIM ist eine kann Bestimmung hinge-
gen in SMGS ist eine muss Bestimmung

CIM und SMGS vergleichbare aktiv-
passiv Legitimation vor: Absender 
- Versandbahn / Empfänger – Bestim-
mungsbahn

SMGS begrenzt die Subjekte der Re-
klamation wie folgt: Absender-Versand-
bahn / Empfänger-Bestimmungsbahn
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Art. 43 § 5 Der Frachtbrief, das Fracht-
briefdoppel und die sonstigen Belege, 
die der Berechtigte der Reklamation 
beigeben will, sind im Original oder 
in Abschrift, auf Verlangen des Beför-
derers in gehörig beglaubigter Form, 
vorzulegen.

Art. 43 § 6 Bei der Regelung der Rekla-
mation kann der Beförderer die Vorlage 
des Frachtbriefes, des Frachtbriefdop-
pels oder der Bescheinigung über die 
Nachnahme im Original verlangen, um 
darauf die abschließende Regelung zu 
vermerken.

Empfänger auf dem Bestimmungsbahn-
hof ausgehändigt wurde
3. bei Überschreitung der Lieferfrist - 
durch den Empfänger unter Vorlage des 
Frachtbrieforiginals und des Empfangs-
scheins (Blätter 1 und 5 des Fracht-
briefs) sowie des „Reklamationsantrags 
wegen Überschreitung der Lieferfrist“ 
gemäß dem Muster der Anlage 20 in 
zwei Ausfertigungen
4. bei zuviel erhobenen Kosten:
durch den Absender hinsichtlich der 
Beträge, die er gezahlt hat, unter Vorla-
ge des Frachtbriefdoppels (Blatt 3 des 
Frachtbriefs) oder eines anderen Doku-
ments gemäß den bei der Versandbahn 
geltenden Binnenvorschriften durch den 
Empfänger hinsichtlich der Beträge, die 
er gezahlt hat, unter Vorlage des Fracht-
brieforiginals und des Empfangsscheins 
(Blätter 1 und 5 des Frachtbriefs).

Die in den Ziffern 1 bis 4 dieses 
Paragraphen genannten Unterlagen, 
die von der Eisenbahn dem Absender 
oder Empfänger ausgehändigt wurden, 
dürfen vom Reklamanten der Eisenbahn 
nur im Original und nicht als Kopie 
vorgelegt werden.

Sind die in den Ziffern 1 bis 4 dieses 
Paragraphen genannten Unterlagen 
während der Beförderung verlorenge-
gangen und wurden dem Empfänger an 
deren Stelle Ersatzpapiere zusammen 
mit einer gemäß Artikel 18 § 1 Ziff. 3 
aufgestellten Tatbestandsaufnahme 
übergeben, kann eine Reklamation auf 
der Grundlage dieser Ersatzpapiere und 
der dazu gehörenden Tatbestandsauf-
nahme geltend gemacht werden.
Bei Reklamationen gemäß den Ziffern 
1 und 2 dieses Paragraphen sind außer 
den dort genannten Unterlagen der 
Reklamation die Rechnung des auslän-
dischen Lieferers oder andere in den 
Artikeln 25 und 26 vorgesehen Unter-
lagen, die den Wert der Güter oder ihre 
Wertminderung bestätigen, und, soweit 
erforderlich, auch weitere Unterlagen, 
die die Reklamation begründen (Spezi-
fikation des Inhalts der Sendung oder 
der von der Reklamation betroffenen 
Teile der Sendung, Verpackungslis-
te, Sachverständigengutachten u. a.) 
beizufügen.
Bei Reklamationen gemäß den Ziffern 
1 bis 4 dieses Paragraphen, die von 
einem Bevollmächtigten des Absenders 
oder Empfängers eingereicht werden, 
ist zusätzlich eine Vollmacht des Absen-
ders bzw. Empfängers gemäß §5 dieses 
Artikels beizufügen.

SMGS erlaubt nur das Vorlegen von 
Originaldokumenten

CIM lässt auch Kopien zu

Haftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS
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§ 4  Reklamationen – ausgenommen für 
Privatsendungen – wegen gänzlichen 
oder teilweisen Verlustes sowie wegen 
Schwundes, Beschädigung, Verderbs 
oder wegen einer anderen Qualitätsmin-
derung des Gutes wird nicht stattge-
geben, wenn der reklamierte Betrag 23 
Schweizer Franken je Frachtbrief nicht 
übersteigt; derartige Reklamationen 
sind deshalb nicht einzureichen. Wird 
eine derartige Reklamation über einen 
Betrag von mehr als 23 Schweizer Fran-
ken geltend gemacht und stellt sich bei 
Prüfung heraus, daß die zu erstattende 
Summe den Betrag von 23 Schweizer 
Franken nicht übersteigt, wird keine 
Entschädigung an den Reklamanten 
geleistet.

Reklamationen für Privatsendungen 
wegen gänzlichen oder teilweisen 
Verlustes sowie wegen Schwundes, 
Beschädigung, Verderbs oder wegen 
einer anderen Qualitätsminderung des 
Gutes wird nicht stattgegeben, wenn 
der reklamierte Betrag 5 Schweizer 
Franken je Frachtbrief nicht übersteigt; 
derartige Reklamationen sind deshalb 
nicht einzureichen. Wird eine derartige 
Reklamation über einen Betrag von 
mehr als 5 Schweizer Franken geltend 
gemacht und stellt sich bei der Prüfung 
heraus, daß die zu erstattende Summe 
den Betrag von 5 Schweizer Franken 
nicht übersteigt, wird keine Entschädi-
gung an den Reklamanten geleistet.

Reklamationen wegen Überschreitung 
der Lieferfrist oder wegen zuviel erho-
bener Kosten wird nicht stattgegeben, 
wenn der reklamierte Betrag 5 Schwei-
zer Franken je Frachtbrief nicht über-
steigt; derartige Reklamationen sind 
deshalb nicht einzureichen. Wird eine 
derartige Reklamation über einen Be-
trag von mehr als 5 Schweizer Franken 
geltend gemacht und stellt sich bei der 
Prüfung heraus, daß die zu erstattende 
Summe den Betrag von 5 Schweizer 
Franken nicht übersteigt, wird keine 
Entschädigung an den Reklamanten 
geleistet.

Kommentare

De minimis Regelungen wie in Art. 29 
SMGS sind in CIM nicht enthalten

Haftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS
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De minimis
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KommentareHaftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS
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Artikel 44
Zur gerichtlichen Geltendmachung 
von Ansprüchen berechtigte Per-

sonen

§ 1  Vorbehaltlich der §§ 3 und 4 sind 
zur gerichtlichen Geltendmachung von 
Ansprüchen aus dem Beförderungsver-
trag berechtigt
a) der Absender bis zu dem Zeitpunkt, 
in dem der Empfänger
   1. den Frachtbrief eingelöst,
   2. das Gut angenommen oder
   3. die ihm gemäß Artikel 17 § 3 

oder Artikel 18 § 3 zustehenden 
Rechte geltend gemacht hat;

b) der Empfänger von dem Zeitpunkt 
an, in dem er
   1. den Frachtbrief eingelöst,
   2. das Gut angenommen oder
   3. die ihm gemäß Artikel 17 § 3 

oder Artikel 18 § 3 zustehenden 
Rechte geltend gemacht hat.

§ 2  Das dem Empfänger zustehende 
Klagerecht erlischt jedoch, sobald die 
vom Empfänger gemäß Artikel 18 § 5 
bezeichnete Person den Frachtbrief ein-
gelöst, das Gut angenommen oder die 
ihr gemäß Artikel 17 § 3 zustehenden 
Rechte geltend gemacht hat.

§ 3  Zur gerichtlichen Geltendmachung 
von Ansprüchen auf Erstattung von 
Beträgen, die auf Grund des Beförde-
rungsvertrages gezahlt worden sind, ist 
nur berechtigt, wer die Zahlung geleistet 
hat.

§ 4  Zur gerichtlichen Geltendmachung 
von Ansprüchen aus Nachnahmen ist 
nur der Absender berechtigt.

§ 5  Der Absender hat bei der gericht-
lichen Geltendmachung der Ansprüche 
das Frachtbriefdoppel vorzulegen. 
Andernfalls muß er die Zustimmung des 
Empfängers beibringen oder nach-
weisen, dass dieser die Annahme des 
Gutes verweigert hat. Erforderlichenfalls 
hat der Absender das Fehlen oder den 
Verlust des Frachtbriefes zu beweisen.

§ 6  Der Empfänger hat bei der gericht-
lichen Geltendmachung der Ansprüche 
den Frachtbrief vorzulegen, wenn er ihm 
übergeben worden ist.

Artikel 30 
Klagen aus dem Frachtvertrag. Ge-

richtliche Zuständigkeit

§ 1  Das Recht, eine aus dem Fracht-
vertrag abgeleitete Klage zu erheben, 
steht demjenigen zu, der berechtigt ist, 
Ansprüche gegenüber der Eisenbahn 
geltend zu machen. Eine Klage darf nur 
dann erhoben werden, wenn vorher 
ein Anspruch gemäß Artikel 29 geltend 
gemacht wurde.

§ 2  Eine Klage kann der Berechtigte 
nur gegen die Eisenbahn erheben, bei 
der der Anspruch geltend gemacht 
wurde, und nur dann, wenn die Eisen-
bahn die im Artikel 29 § 8 festgelegte 
Prüfungsfrist nicht eingehalten oder 
wenn sie innerhalb dieser Frist den 
Reklamanten von der teilweisen oder 
gänzlichen Ablehnung des Anspruchs 
benachrichtigt hat.

Kommentare

SMGS sieht eine obligatorische Rekla-
mation als zwingende Voraussetzung für 
die Einreichung einer Klage vor (siehe 
Art. 29 § 4 SMGS)

Haftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS
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Artikel 45
Beförderer, gegen die Ansprüche 

gerichtlich geltend gemacht werden 
können

§ 1  Vorbehaltlich der §§ 3 und 4 
können Ansprüche aus dem Beförde-
rungsvertrag nur gegen den ersten, 
den letzten oder denjenigen Beförderer 
geltend gemacht werden, der den Teil 
der Beförderung durchgeführt hat, in 
dessen Verlauf die den Anspruch be-
gründende Tatsache eingetreten ist.

§ 2  Ist bei Beförderungen durch auf-
einanderfolgende Beförderer der zur 
Ablieferung verpflichtete Beförderer mit 
seiner Zustimmung im Frachtbrief ein-
getragen, können Ansprüche gemäß § 1 
auch dann gegen ihn gerichtlich geltend 
gemacht werden, wenn er weder das 
Gut noch den Frachtbrief erhalten hat.

§ 3  Ansprüche auf Erstattung von 
Beträgen, die auf Grund des Beförde-
rungsvertrages gezahlt worden sind, 
können gegen den Beförderer gericht-
lich geltend gemacht werden, der den 
Betrag erhoben hat, oder gegen den 
Beförderer, zu dessen Gunsten der 
Betrag erhoben worden ist.

§ 4  Ansprüche aus Nachnahmen kön-
nen nur gegen den Beförderer geltend 
gemacht werden,  der das Gut am 
Versandort übernommen hat.

§ 5  Im Wege der Widerklage oder 
der Einrede können Ansprüche auch 
gegen einen anderen als die in den §§ 
1 bis 4 genannten Beförderer geltend 
gemacht werden, wenn sich die Klage 
auf denselben Beförderungsvertrag 
gründet.

§ 6  Soweit diese Einheitlichen Rechts-
vorschriften auf den ausführenden 
Beförderer Anwendung finden, können 
die Ansprüche auch gegen ihn gericht-
lich geltend gemacht werden.

§ 7  Hat der Kläger die Wahl unter meh-
reren Beförderern, so erlischt sein Wahl-
recht, sobald die Klage gegen einen der 
Beförderer erhoben ist; dies gilt auch, 
wenn der Kläger die Wahl zwischen 
einem oder mehreren Beförderern und 
einem ausführenden Beförderer hat.

Artikel 30 
Klagen aus dem Frachtvertrag. 

Gerichtliche Zuständigkeit

§ 2  Eine Klage kann der Berechtigte 
nur gegen die Eisenbahn erheben, bei 
der der Anspruch geltend gemacht 
wurde, und nur dann, wenn die Eisen-
bahn die im Artikel 29 § 8 festgelegte 
Prüfungsfrist nicht eingehalten oder 
wenn sie innerhalb dieser Frist den 
Reklamanten von der teilweisen oder 
gänzlichen Ablehnung des Anspruchs 
benachrichtigt hat.

Kommentare

SMGS sieht eine obligatorische Rekla-
mation als zwingende Voraussetzung für 
die Einreichung einer Klage vor (siehe 
Art. 29 § 4 SMGS)

CIM sieht verschiedene Klagemöglich-
keiten vor.

Haftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS
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Artikel 46
Gerichtsstand

§ 1  Auf diese Einheitlichen Rechts-
vorschriften gegründete Ansprüche 
können vor den durch Vereinbarung 
der Parteien bestimmten Gerichten der 
Mitgliedstaaten oder vor den Gerichten 
eines Staates geltend gemacht werden, 
auf dessen Gebiet

   a) der Beklagte seinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt, 
seine Hauptniederlassung oder 
die Zweigniederlassung oder 
Geschäftsstelle hat, durch die der 
Beförderungsvertrag geschlos¬sen 
worden ist, oder

   b) der Ort der Übernahme des 
Gutes oder der für die Ablieferung 
vorgesehene Ort liegt.

   Andere Gerichte können nicht an-
gerufen werden.

§ 2  Ist ein Verfahren bei einem 
nach § 1 zuständigen Gericht wegen 
eines auf diese Einheitlichen Rechts-
vorschriften gegründeten Anspruches 
anhängig oder ist durch ein solches 
Gericht in einer solchen Streitsache ein 
Urteil erlassen worden, so kann eine 
neue Klage wegen derselben Sache 
zwischen denselben Parteien nicht 
erhoben werden, es sei denn, dass die 
Entscheidung des Gerichtes, bei dem 
die erste Klage erhoben worden ist, 
in dem Staat nicht vollstreckt werden 
kann, in dem die neue Klage erhoben 
wird.

Artikel 30 
Klagen aus dem Frachtvertrag. Ge-

richtliche Zuständigkeit

§ 3  Eine Klage kann nur vor dem zu-
ständigen Gericht des Landes erhoben 
werden, bei dessen Eisenbahn der 
Anspruch geltend gemacht wurde.

Kommentare

CIM sieht mehrere Anknüpfungsmög-
lichkeiten für die Einreichung der Klage 
vor

Haftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS
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Artikel 47
Erlöschen der Ansprüche

§ 1  Mit der Annahme des Gutes durch 
den Berechtigten sind alle Ansprüche 
gegen den Beförderer aus dem Beför-
derungsvertrag bei teilweisem Verlust, 
Beschädigung oder  Überschreitung der 
Lieferfrist erloschen.

§ 2  Die Ansprüche erlöschen jedoch 
nicht
   a) bei teilweisem Verlust oder bei 

Beschädigung, wenn
   1. der Verlust oder die Beschädi-

gung vor der Annahme des Gutes 
durch den Berechtigten gemäß 
Artikel 42 festgestellt worden ist;

   2. die Feststellung, die gemäß Ar-
tikel 42 hätte erfolgen müssen, nur 
durch  Verschulden des Beförderers 
unterblieben ist;

   b) bei äußerlich nicht erkennbarem 
Schaden, der erst nach der Annah-
me des Gutes durch den Berech-
tigten festgestellt worden ist, wenn 
er

   1. die Feststellung gemäß Artikel 
42 sofort nach der Entdeckung des 
Schadens und spätestens sieben 
Tage nach der Annahme des Gutes 
verlangt und

   2. außerdem beweist, dass der 
Schaden in der Zeit zwischen der 
Übernahme des Gutes und der 
Ablieferung entstanden ist;

   c) bei Überschreitung der Lieferfrist, 
wenn der Berechtigte binnen 60 
Tagen seine Ansprüche gegen ei-
nen der in Artikel 45 § 1 genannten 
Beförderer geltend gemacht hat;

   d) wenn der Berechtigte nachweist, 
dass der Schaden auf eine Hand-
lung oder Unterlassung zurück-
zuführen ist, die entweder in der 
Absicht, einen solchen Schaden 
herbeizuführen, oder leichtfertig 
und in dem Bewußtsein begangen 
wurde, dass ein solcher Schaden 
mit Wahrscheinlichkeit eintreten 
werde.

§ 3  Ist das Gut gemäß Artikel 28 neu 
aufgegeben worden, so erlöschen 
die Ansprüche bei teilweisem Verlust 
oder bei Beschädigung aus einem der 
vorangehenden Beförderungsverträge, 
als handelte es sich um einen einzigen 
Vertrag.

Kommentare

CIM erlöschen grundsätzlich die An-
sprüche durch die vorbehaltlose Annah-
me des Gutes

SMGS erlöschen die Ansprüche durch 
Nichteinreichung der Reklamation 
(Siehe Art. 29 und 30 SMGS)

Haftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS
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Artikel 48
Verjährung

§ 1  Ansprüche aus dem Beförderungs-
vertrag verjähren in einem Jahr. Die 
Verjährungsfrist beträgt jedoch zwei 
Jahre bei Ansprüchen
   a) auf Auszahlung einer Nachnah-

me, welche der Beförderer vom 
Empfänger eingezogen hat;

   b) auf Auszahlung des Erlöses eines 
vom Beförderer vorgenommenen 
Verkaufs;

   c) wegen eines Schadens, der auf 
eine Handlung oder Unterlassung 
zurückzuführen ist, die entweder in 
der Absicht, einen solchen Schaden 
herbeizuführen, oder leichtfertig 
und in dem Bewusstsein begangen 
wurde, dass ein solcher Schaden 
mit Wahrscheinlichkeit eintreten 
werde;

   d) aus einem der der Neuaufgabe 
vorangehenden Beförderungsver-
träge in dem in Artikel 28 vorgese-
henen Fall.

§ 2  Die Verjährung beginnt bei Ansprü-
chen
   a) auf Entschädigung wegen gänz-

lichen Verlustes mit dem dreißigs-
ten Tag nach Ablauf der Lieferfrist;

   b) auf Entschädigung wegen teil-
weisen Verlustes, Beschädigung 
oder Überschreitung der Lieferfrist 
mit dem Tag der Ablieferung;

   c) in allen anderen Fällen mit dem 
Tag, an dem der Anspruch geltend 
gemacht werden kann.

Der als Beginn der Verjährung bezeich-
nete Tag ist in keinem Fall in der Frist 
inbegriffen.

§ 3  Die Verjährung wird durch eine 
schriftliche Reklamation gemäß Artikel 
43 bis zu dem Tag gehemmt, an dem 
der Beförderer die Reklamation schrift-
lich zurückweist und die beigefügten 
Belege zurücksendet. Wird der Re-

Artikel 31
Verjährung der Ansprüche

§ 1  Ansprüche und Klagen des Ab-
senders oder Empfängers aus dem 
Frachtvertrag gegen die Eisenbahnen 
sowie Forderungen und Klagen der 
Eisenbahnen gegen den Absender oder 
Empfänger auf Zahlung von Kosten und 
Frachtzuschlägen sowie auf Schaden-
ersatz können innerhalb von neun Mo-
naten erhoben werden; eine Ausnahme 
bilden Ansprüche und Klagen wegen 
Überschreitung der Lieferfrist, die bin-
nen zwei Monaten geltend zu machen 
sind.

§ 2  Die im § 1 dieses Artikels festge-
setzten Verjährungsfristen beginnen
   2. bei Entschädigungsansprüchen 

wegen gänzlichen Verlustes des 
Gutes – mit dem 30. Tag nach Ab-
lauf der gemäß Artikel 14 berechne-
ten Lieferfrist

   1. bei Entschädigungsansprü-
chen wegen teilweisen Verlus-
tes, Schwundes, Beschädigung, 
Verderbs oder wegen einer anderen 
Qualitätsminderung des Gutes 
sowie wegen Überschreitung der 
Lieferfrist – mit dem Tag der Ablie-
ferung des Gutes an den Empfän-
ger

   4. bei allen anderen Ansprüchen – 
mit dem Tag, an dem der Umstand 
festgestellt wurde, der zur Begrün-
dung des Anspruches führte.
Der Tag, mit dem die Verjährung 
beginnt, ist in der Verjährungsfrist 
nicht einbegriffen.

   3. bei Ansprüchen auf Nachzahlung 
oder Erstattung von Fracht, Neben-
gebühren und Frachtzuschlägen 
oder auf Berichtigung der Fracht-
berechnung bei falscher Tarifan-
wendung oder auf Berichtigung von 
Rechenfehlern – mit dem Tag der 
Zahlung oder, wenn keine Zahlung 
stattgefunden hat, mit dem Tag der 
Ablieferung des Gutes

§ 3  Die Vorlage einer schriftlichen 
Reklamation gemäß Artikel 29 durch 
den Absender oder Empfänger bei der 
Eisenbahn hemmt den Lauf der im § 1 
dieses Artikels genannten Verjährungs-
fristen.

Kommentare

CIM und SMGS sehen vergleichbare 
Bestimmungen über die Verjährung vor

CIM und SMGS sehen unterschiedliche 
Verjährungsfristen vor.

Haftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS
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klamation teilweise stattgegeben, so 
beginnt die Verjährung für den noch 
streitigen Teil der Reklamation wieder 
zu laufen. Wer sich auf die Einreichung 
einer Reklamation oder auf die Erteilung 
einer Antwort und die Rückgabe der 
Belege beruft, hat dies zu beweisen. 
Weitere Reklamationen, die denselben 
Anspruch betreffen, hemmen die Ver-
jährung nicht.

§ 4  Verjährte Ansprüche können auch 
nicht im Wege der Widerklage oder der 
Einrede geltend gemacht werden.

§ 5  Im Übrigen gilt für die Hemmung 
und die Unterbrechung der Verjährung 
Landesrecht.

§ 4  Ansprüche und Forderungen, die 
verjährt sind, können auch nicht mehr 
im Wege der Klage geltend gemacht 
werden.

§ 3 (2-4) Der Lauf der Verjährungsfrist 
setzt wieder mit dem Tag ein, an dem 
die Eisenbahn dem Anspruchsbe-
rechtigten die gänzliche oder teilweise 
Ablehnung der Reklamation mitgeteilt 
hat; als Tag der Ablehnung gilt der Tag 
des Versandpoststempels oder der 
Tag, an dem der Anspruchsberechtigte 
den Empfang der Mitteilung über die 
Ablehnung durch eine Empfangsbe-
scheinigung bestätigt hat. Bei Nichtbe-
antwortung der Reklamation setzt der 
Lauf der Verjährungsfrist nach Ablauf 
der im Artikel 29 § 8 festgesetzten Frist 
wieder ein.

Der Beweis der Übersendung der 
Reklamation an die Eisenbahn oder der 
Beantwortung der Reklamation und der 
Rückgabe der Belege oder der Rück-
gabe der unvollständigen Reklamation 
gemäß Artikel 29 § 7 obliegt dem, der 
sich auf diese Tatsachen beruft.

Weitere Reklamationen, die denselben 
Anspruch zum Gegenstand haben, 
hemmen den Lauf der im § 1 dieses 
Artikels genannten Verjährungsfristen 
nicht.

KommentareHaftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS
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Artikel 49
Abrechnung

§ 1  Jeder Beförderer, der bei der Auf-  
oder Ablieferung des Gutes die Kosten 
oder sonstige sich aus dem Beförde-
rungsvertrag ergebende Forderungen 
eingezogen hat oder hätte einziehen 
müssen, ist verpflichtet, den beteiligten 
Beförderern den ihnen zukommenden 
Anteil zu zahlen. Die Art und Weise der 
Zahlung wird durch Vereinbarungen 
zwischen den Beförderern geregelt.

§ 2  Artikel 12 gilt auch für die Bezie-
hungen zwischen aufeinanderfolgenden 
Beförderern.

Artikel 32
Abrechnung unter den Eisenbahnen

§ 1  Jede Eisenbahn, die bei der Auf-
lieferung oder Ablieferung des Gutes 
Kosten aus dem Frachtvertrag erhoben 
hat, ist verpflichtet, den an der Beförde-
rung beteiligten Eisenbahnen den ihnen 
zukommenden Anteil zu zahlen.

§ 2  Die Versandbahn haftet gegenüber 
den anderen Eisenbahnen für die ihnen 
zustehenden Beträge, die sie nicht 
erhoben hat, wenn sie der Absender 
gemäß Artikel 15 entsprechend seinen 
Angaben im Frachtbrief übernommen 
hatte oder wenn er zu deren Übernah-
me im Frachtbrief verpflichtet war.

§ 3  Hat die Bestimmungsbahn das Gut 
abgeliefert, ohne die gemäß Frachtver-
trag vom Empfänger zu erhebenden 
Kosten einzuziehen, haftet sie für diese 
Beträge gegenüber den Eisenbahnen, 
die an der Beförderung beteiligt sind.

§ 4  Die Abrechnung unter den Eisen-
bahnen, die sich aus der Anwendung 
dieses Abkommens ergibt, wird nach 
einem speziellen Abrechnungsabkom-
men, das die Eisenbahnen miteinander 
geschlossen haben, vorgenommen.

Die CIM und SMGS Bestimmungen sind 
vergleichbar

Titel V
Beziehungen der Beförderer 

untereinander

Haftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS Kommentare

Abschnitt VII
Abrechnung unter den Eisenbahnen
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Artikel 50
Rückgriffsrecht

§ 1  Hat ein Beförderer gemäß diesen 
Einheitlichen Rechtsvorschriften eine 
Entschädigung gezahlt, so steht ihm 
ein Rückgriffsrecht gegen die Beför-
derer, die an der Beförderung beteiligt 
gewesen sind, gemäß den folgenden 
Bestimmungen zu:

   a) der Beförderer, der den Schaden 
verursacht hat, haftet ausschließlich 
dafür;

   b) haben mehrere Beförderer den 
Schaden verursacht, so haftet 
jeder für den von ihm verursachten 
Schaden; ist eine Zuordnung nicht 
möglich, so wird die Entschädi-
gung unter den Beförderern gemäß 
Buchstabe c) aufgeteilt;

   c) kann nicht bewiesen wer-
den, welcher der Beförderer den 
Schaden verursacht hat, wird die 
Entschädigung auf sämtliche Be-
förderer aufgeteilt, mit Ausnahme 
derjenigen, die beweisen, dass der 
Schaden nicht von ihnen verursacht 
worden ist; die Aufteilung erfolgt 
im Verhältnis der den Beförderern 
zustehenden Anteile am Beförde-
rungsentgelt.

Artikel 51
Rückgriffsverfahren

§ 1  Ein Beförderer, gegen den gemäß 
Artikel 50 Rückgriff genommen wird, 
kann die Rechtmäßigkeit der durch den 
Rückgriff nehmenden Beförderer geleis-
teten Zahlung nicht bestreiten, wenn die 
Entschädigung gerichtlich festgesetzt 
worden ist, nachdem dem erstgenann-
ten Beförderer durch gehörige Streit-
verkündung die Möglichkeit gegeben 
war, dem Rechtsstreit beizutreten. Das 
Gericht der Hauptsache bestimmt die 
Fristen für die Streitverkündung und für 
den Beitritt.

§ 2  Der Rückgriff nehmende Beförderer 
hat sämtliche Beförderer, mit denen 
er sich nicht gütlich geeinigt hat, mit 
ein und derselben Klage zu belangen; 
andernfalls erlischt das Rückgriffrecht 
gegen die nicht belangten Beförderer.

§ 3  Das Gericht hat in ein und dem-
selben Urteil über alle Rückgriffe, mit 
denen es befaßt ist, zu entscheiden.

Artikel 33
Rückgriff zwischen den Eisenbahnen

§ 1  Hat eine Eisenbahn auf Grund der 
Bestimmungen dieses Abkommens 
eine Entschädigung für gänzlichen oder 
teilweisen Verlust, für Beschädigung 
oder für Überschreitung der Lieferfrist 
gezahlt, so steht ihr wegen Erstattung 
dieser Entschädigung der Rückgriff 
gegen die anderen an der Beförderung 
beteiligten Eisenbahnen nach folgenden 
Bestimmungen zu:
   1. die Eisenbahn, die den Schaden 

verschuldet hat, haftet ausschließ-
lich dafür

   2. haben mehrere Eisenbahnen den 
Schaden verschuldet, haftet jede 
Eisenbahn für den von ihr verschul-
deten Schaden

   3. wenn nicht nachgewiesen wer-
den kann, daß eine oder mehrere 
Eisenbahnen den Schaden ver-
schuldet haben, haften sämtliche 
an der Beförderung beteiligten Ei-
senbahnen für jede Sendung nach 
dem Verhältnis der Tarifkilometer für 
die wirklich befahrenen Strecken, 
mit Ausnahme derjenigen Eisen-
bahnen, die beweisen, daß der 
Schaden nicht auf ihren Strecken 
verursacht worden ist. 

Artikel 33
Rückgriff zwischen den Eisenbahnen

§ 4  Keine Eisenbahn, gegen die wegen 
Erstattung einer Entschädigung Rück-
griff genommen wird, ist befugt, die 
Rechtmäßigkeit der durch die rück-
griffnehmende Eisenbahn geleisteten 
Zahlung zu bestreiten, wenn über die 
Entschädigung gerichtlich entschieden 
und die Eisenbahn, gegen die Rückgriff 
genommen wird, rechtzeitig über die 
Klage bei Gericht benachrichtigt wor-
den ist.

§ 6  Rückgrifforderungen, bei denen 
sich zwischen den beteiligten Eisen-
bahnen Streitfragen ergeben, werden 
auf Antrag der interessierten Seite 
dem Komitee der Organisation für die 
Zusammenarbeit der Eisenbahnen 
(OSShD) zur Behandlung vorgelegt. Die 
Entscheidung des Komitees zu solchen 
Forderungen ist endgültig.

Kommentare

Die CIM und SMGS Bestimmungen sind 
vergleichbar

Die Bestimmungen CIM und SMGS sind 
vergleichbar

In der Praxis wird § 6 nicht angewendet

Im SMGS werden die Streitfälle zwi-
schen den Eisenbahnen durch Verhand-
lungen an Reklamations- bzw. Tarifkon-
ferenzen geregelt

Haftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS
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§ 4  Der Beförderer, der sein Rückgriffs-
recht gerichtlich geltend machen will, 
kann seinen Anspruch vor dem zustän-
digen Gericht des Staates erheben, in 
dem einer der beteiligten Beförderer 
seine Hauptniederlassung oder die 
Zweigniederlassung oder Geschäfts-
stelle hat, durch die der Beförderungs-
vertrag geschlossen worden ist.

§ 5  Ist die Klage gegen mehrere Beför-
derer zu erheben, so hat der klagende 
Beförderer die Wahl unter den gemäß § 
4 zuständigen Gerichten.

§ 6  Rückgriffsverfahren dürfen nicht in 
das Entschädigungsverfahren einbezo-
gen werden, das der aus dem Beförde-
rungsvertrag Berechtigte angestrengt 
hat.

Artikel 52
Vereinbarungen über den Rückgriff

Den Beförderern steht es frei, unterein-
ander Vereinbarungen zu treffen, die 
von den Artikeln 49 und 50 abweichen.

Kommentare

Gibt es in SMGS nicht

Haftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS
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Anlage 4
(zu Art. 5 § 3, Art. 6 § 3,
Art. 8 §§ 4, Art. 23 § 3,

Anlage 3 § 1 und Anlage 9 § 4)

Vorschriften für die Beförderung 
leichtverderblicher Güter

§ 5 5) Für die Folgen der falschen Wahl 
der Beförderungsweise und er Wagen-
art sowie für die Folgen der Nichtbe-
achtung anderer Bestimmungen, die in 
diesen Vorschriften vorgesehen sind, 
haftet der Absender.

§ 7   Wird auf einer der Eisenbahnen ein-
schliesslich der umladenden Eisenbahn 
festgestellt, dass die Beförderungswei-
se die Unversehrtheit leichtverderblicher 
Güter nicht sichern kann, hat die Eisen-
bahn die entsprechenden Massnahmen 
gemäss Artikel 21 SMGS zu treffen.

§ 8   Für die Folgen des Verladens 
leichtverderblicher Güter in die Wagen 
und Container, die den kommerziellen 
und hygienischen Forderungen, oder 
in die nichtbahneigenen Wagen, die 
auch die technischen Forderungen des 
Versandlandes nicht entsprechen, haftet 
der Absender.

Kommentare

Die Beförderung leichtverderblicher 
Güter wird in CIM durch die allgemeinen 
Grundsätze gedeckt (siehe Art. 13, 14, 
23 § 3 b und c CIM)

Haftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS
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Anlage 8
(zu Art. 6 § 4 und Art. 23 § 3)

Vorschriften für die Beförderung von 
Containern

§10  Der Absender hat die Eignung des 
Containers für die Beförderung des 
betreffenden Gutes festzustellen. Belädt 
er einen beschädigten oder für die 
Beförderung des betreffenden Gutes 
nicht geeigneten Container und entsteht 
daraus ein gänzlicher oder teilweiser 
Verlust, eine Beschädigung, ein Verderb 
oder eine andere Qualitätsminderung 
des Gutes, haftet die Eisenbahn dafür 
nicht.

4) Die Eisenbahn haftet nicht für den 
gänzlichen oder teilweisen Verlust, 
den Schwund, die Beschädigung, den 
Verderb oder für eine andere Qualitäts-
minderung des Gutes infolge fehlender 
oder mangelhafter Verpackung oder 
nicht ordnungsgemässer Verladung, 
wenn sie den Container dem Empfän-
ger unbeschädigt und mit unversehrten 
Plomben des Absenders oder des 
Versandbahnhofs übergibt. 

Kommentare

Die Beförderung von Containern wird in 
CIM durch die allgemeinen Grundsätze 
gedeckt (Siehe Art. 13, 14, 23 § 3 b und 
c CIM)

Haftungsbestimmungen CIM Haftungsbestimmungen SMGS
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